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Anlässlich der Abhaltung der Ersten Euroamerikanischen Tagung, die in
Madrid am 16. Februar 2000 stattfand, hatten die an dieser teilnehmenden
ORBK die Gelegenheit, bezüglich der Strategien der Kooperation in den ge-
genwärtigen Integrations- und Globalisationsprozessen Erfahrungen auszu-
tauschen und Debatten zu erweitern.

Die Kooperation bedarf in diesem Moment einer neuen Reichweite und 
neuer Impulse für die Konstruktion von Integrationsräumen – Integration von
Kontrollen – in denen die Berufsethik verstärkt, die Transparenz der öffentlichen
Gebarung konsolidiert werden kann, um für die Wirksamkeit der Prüfaktivität in
diesem Generierungsprozess der gemeinschaftlichen Kontrollzonen zu errei-
chen, die Zuständigkeiten wieder zu lokalisieren (Delokalisierung  zur späteren
Wiederlokalisierung unter Gesamtperspektiven) und zwar auf allen Ebenen des
Prüfungsnetzes, mit dem Zweck, dass ein jeder in Übereinstimmung mit der neu-
en Reichweite handelt, dass heisst, mit dem neu global betrachteten Raum.

Innerhalb der Dynamik der Kooperation und bezüglich der Aktivitäten, die
von unserer Organisation durchgeführt werden, möchte ich es nicht unterlas-
sen, die Fortschritte aufzuzeigen, die von der Umweltkontrollarbeitsgruppe er-
zielt wurden, sowie auch die ersten Schritte, die unser Ausbildungsausschuss
gemacht hat.

In dem ersten Fall, wie Sie auch wissen, billigte der IV. EUROSAI-Kongress
(Paris, Juni 1999) die Schaffung dieser Arbeitsgruppe, an der gegenwärtig 19
ORKB sowie der Europäische Rechnungshof teilnehmen. Die Arbeitsgruppe hat
bereits ihre erste Versammlung abgehalten und wird im kommenden Frühjahr
ihr erstes Seminar abhalten, grundsätzlich mit dem Ziel, ein Prüfungspro-
gramm für vorher ausgewählte Umweltbereiche zu erstellen. Bezüglich des Aus-
bildungsausschusses liegen die Ziele dieses in dem Entwurf einer WEB-Seite in-
nerhalb der EUROSAI, die dem Austausch von Information im Allgemeinen
dient und die Möglichkeit bietet, Zugang zu den von den verschiedenen ORKB
angebotenen Ausbildungsprogrammen zu verschaffen, Seminare über die aus-
drücklich von den ORKB nach Ausfüllen eines Fragebogens gewählten Themen
zu veranstalten und die Kooperation mit IDI zu unterstützen, hauptsächlich für
die Entwicklung des langfristigen regionalen Ausbildungsprogramms.

Mit dem Wunsch, dass in dem Fortschritt dieser gemeinsamen Tätigkeiten
die besten Resultate erzielt werden, kann daran erinnert werden, dass die ge-
genwärtigen Verfahren kreative Reaktionen erfordern und demzufolge eine
komplizierte Ausbildung, dass heisst, eine permanente und in der Gruppe.

Ich möchte wieder mit einem ausdrücklichen Dank an die Autoren der
Beiträge schliessen, die damit das EUROSAI-Sekretariat unterstützen und die ei-
ne neue Auflage der Zeitschrift unserer Organisation erlauben. Danke für die
Beiträge und ich möchte alle bitten, weiterhin mit uns an diesem gemeinsamen
Unterfangen mitzuarbeiten, für das ich mich voll und ganz zur Verfügung stelle.

Ubaldo Nieto de Alba

Präsident des Rechnungshofs von Spanien
Generalsekretär der EUROSAI
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VORWORT

Anlässlich des INTOSAI-Kongresses
in Montevideo 1998 wurde das bereits vor-
her angemeldete Interesse konkretisiert,
die Kommunikation zwischen den Ober-
sten Rechnungskontrollbehörden von Eu-
ropa (EUROSAI) und Lateinamerika und
der Karibik (OLACEFS) mittels der Abhal-
tung eines Treffens zwischen beiden regio-
nalen Gruppen zu intensivieren. Diese
hispanoamerikanische Initiative wurde in
der Versammlung in Prag des EUROSAI-
Präsidiums im Februar 1999 wohlwollend
aufgenommen, in der der Generalsekretär
der EUROSAI den anfänglichen Vorschlag
dem Präsidenten der OLACEFS unterbrei-
tete. Im Juni 1999 verabschiedete das Prä-
sidium den Vorschlag, diese gemeinsame
Tagung in Madrid anlässlich der zweiund-
zwanzigsten Versammlung des Präsidiums
der Organisation im Februar 2000 abzuhal-
ten.

Diese erste euroamerikanische Studien-
tagung über die Zusammenarbeit der Ober-
sten Rechnungskontrollbehörden (ORKB)
in den Prozessen der Integrierung und Glo-
balisierung, wurden unter dem Patronat des
Rechnungshofs von Spanien abgehalten
und hat in Madrid Vertreter der ORKB der
EUROSAI und OLACEFS vereint und die
Chance möglich gemacht, Erfahrungen
auszutauschen und die Perspektiven der
Zusammenarbeit und Kooperation in die-
sen Prozessen auszuleuchten.

Die Verbindung zwischen den ORKB
der EUROSAI und der OLACEFS sind
langjährig und zu diesen hinzu kommen
diejenigen, die aufgrund der gemeinsamen

Beteiligung an der INTOSAI und in den
Ausschüssen und Arbeitsgruppen entstan-
den sind.

Die ORKB haben, wie auch die Er-
klärung von Lima beinhaltet, anerkannt,
dass die Zusammenarbeit und der interna-
tionale Austausch von Ideen und Erfahrun-
gen die Erfüllung der Funktionen innerhalb
der Mandate der INTOSAI der Unabhän-
gigkeit, Professionalität, Förderung der
ordnungsgemässen Finanzgebarung und
der Information der öffentlichen Gewalten
und Bürger aufgrund der Veröffentlichung
von objektiven Berichten begünstigt.

Die Zusammenarbeit präsentiert in die-
sen Momenten eine neue Reichweite und
benötigt aufgrund der Erfahrung der
ORKB und der neuen politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Realitäten, in denen
sie eingebunden ist, erneute Impulse, die
von der Prüfung eine Erweiterung der
Bemühungen und eine Aktualisierung der
Aktivitäten fordern.

Diese erste euroamerikanische Studi-
entagung der Obersten Rechnungskon-
trollbehörden hat das Ziel der konkreten
Annäherung unserer Regionen und hat den
teilnehmenden ORKB erlaubt, Erfahrun-
gen zu debattieren und zu teilen, neue Pro-
bleme und Herausforderungen zu erken-
nen, das Studium zu fördern und neue
Strategien der Zusammenarbeit zu ent-
decken, wie sie in den folgenden Allge-
meinen Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen beinhaltet sind, die Resultat und
Synthese der präsentierten Referate 
und der Debatten der verschiedenen Sit-
zungen sind:
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ALLGEMEINE
SCHLUSSFOLGERUNGEN

1) Die Übereinstimmung der Werte,
Prinzipien und Ziele der Integration und die
wachsende Unabhängigkeit schaffen für die
ORKB neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit bei ihrer Arbeit, eine angebrach-
te Kontrolle der öffentlichen Gebarung aus-
zuüben, die von der Zivilgesellschaft in
modernen Staaten gefordert wird.

Die Europäische Union, ihre Erweite-
rung nach Osteuropa und dem östlichen
Mittelmeer, die Entwicklung der geschlos-
senen Systeme zu offenen Systemen, die
verschiedenen Prozesse der regionalen
Annäherung in Lateinamerika -–wie dieje-
nigen des MERCOSUR, der Andenge-
meinschaft und das  Mittelamerikanische
Integrierungssystem – haben neue Hand-
lungsbereiche für die ORKB von Europa
und Amerika geschaffen und haben der
Zusammenarbeit eine neue Dimension ge-
geben.

2) Die Zusammenarbeit der ORKB
der EUROSAI und OLACEFS im Rahmen
der INTOSAI erlaubt eine bessere Ausnut-
zung der Möglichkeiten, die sich ange-
sichts des neuen Millenniums präsentie-
ren, sie fördert die Konstruktion von
Integrationsräumen und begründet eine
Strategie zur Verstärkung der Ethik und
Konsolidierung der Transparenz der öf-

fentlichen Gebarung, die von der Globali-
sierung gefordert wird.

3) Das Teilhaben an den Werten des
politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Wandels, die mit den auf der Gleichheit
der Rechte und auf der Divergenz begrün-
deten Integrationsprozessen verbunden
sind, stellt die ORKB der EUROSAI und
OLACEFS vor eine Perspektive, in der die
Entwicklung von einer Zusammenarbeit
mit Orientierung zur Befestigung der
Rechnungsprüfungsarbeit und Erhöhung
der Synergien, die aus der interregionalen
Bindung entstehen, wesentlich sind.

4) Der komplizierte Prozess der Glo-
balisierung wirkt sich nicht nur auf die In-
ternationalisierung der Märkte, die Infor-
mation, den technologischen Prozess, die
Kultur und die Forderung der Menschen-
rechte, auf soziale und Umweltrechte aus,
sondern auch auf die Prüfung und fordert
von den Handlungen der ORKB als aus-
gleichendes Element im System der
Staatsgewalten, die Erzielung der für die
Zusammenarbeit und der Suche nach
Wirksamkeit erforderlichen Konsense.

Die neue Reichweite der Zusammenar-
beit tritt langsam auf den Plan, in Abhän-
gigkeit von dem Integrationsniveau, auf
dem die ORKB handeln und erlaubt das
Funktionieren von simultanen Koopera-
tionsnetzen untereinander mit verschieden
Intensitätsgraden.
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5) In den neuen institutionellen Berei-
chen, die entstanden sind, wenn der Inte-
grationsprozess, wie derjenige der Europäi-
schen Union, eine grössere Entwicklung
erfährt, ist es erforderlich, die eigene Ko-
operation der ORKB zu entwickeln, damit
ihre Handlungen in dem integrierten Sy-
stem auf allen Niveaus, dem lokalen, natio-
nalen, internationalen und globalen, wirk-
sam sind.

Im Globalisationsprozess können die
öffentlichen Kontrollen in ihrer neuen Di-
mension als nicht vom institutionellen Be-
reich, in dem sie eingefügt sind, als ge-
trennt angesehen werden, denn dieses ist
bestimmend für effiziente Organisationen
und Abwicklungen in offenen, demokrati-
schen Systemen und für die Integration in
ausgedehntere Bereiche.

6) Die Rolle der ORKB fördert eine
gute Finanzgebarung, die ausser zum wirt-
schaftlichen Fortschritt, zum sozialen und
ethischen Prozess beiträgt. Es schafft neue
Verfahren, die adäquate Modelle der öf-
fentlichen Organisation und der Gebarung
antizipieren. Dieses verpflichtet wiederum
zur Kontrolle, ihre formelle Rolle zur Be-
wertung der Risiken zu erweitern, die ihre
eigenen Normen beinhalten und sich in ein
anspornendes Element für wirksame Orga-
nisationen und pflichtbewusste Gebarung
zu konstituieren.

7) Die ORKB erweitern sowohl in 
der internationalen Integration als auch 
in der Dezentralisierung der entsprechen-
den nationalen öffentlichen Sektoren
quantitativ und qualitativ ihre Handlungs-
gebiete. Im Vordergrund steht die Auffin-
dung von Mängeln und die Verantwortung
der öffentlichen Administratoren in der
Organisation, Gebarungsmethoden und in-
ternen Kontrolle auf verschiedenen Ebe-
nen des Kontrollnetzes.

Die Integration der Kontrollen in ein
Netz schafft die Garantie, dass das globale
System die Wirksamkeit aufrecht erhält,
die Erstellung von aktuelleren Rechnungs-
prüfungsberichten erlaubt, die aus den Or-
ganisationen, der Gebarung und Normen
entstehenden Risiken begrenzt und es ge-
währt den ORKB eine grössere Relevanz
in ihren Unterstützungsfunktionen für die
entsprechenden Parlamente, mit Zurverfü-
gungstellung der Resultate, die zu einer
Harmonisierung der Kontrollnormen bei-
tragen.

8) Die ORKB müssen zur wirksamen
Kontrolle der Anwendung der Hilfen, die
die Internationalen Organisationen auf
dem internationalen Sektor kanalisieren,
Kooperationswege festlegen und die einfa-
che Rechnungsprüfung der wirtschaftli-
chen Beihilfen eines jeden Mitgliedsland
übertreffen.

Die OLACEFS und EUROSAI können
sich in katalisierende Organisationen ver-
wandeln, die die Erzielung der Integration
der ORKB von Europa und Amerika in die
Kontrolle der Anwendung der internatio-
nalen Kooperationsfonds ermöglicht und
in der Erzielung der Entwicklungspläne
der entsprechenden Länder sowie des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts und
zwar mittels des Impulses von Reserve-
kontrollkauseln in den überstaatlichen Ver-
trägen und dem Handel zwischen beiden
Kontinenten.

9) In Lateinamerika, wo Vereini-
gungsprozesse verschiedener Grade be-
gonnen haben, ohne das diese in der
Schaffung von Kontrollinstitutionen gip-
felten, schafft die OLACEFS ein geeigne-
tes Umfeld, damit die ORKB der Mit-
gliedsländer Kontrollaktionen vorsehen,
zwecks Aufnahme der neuen Herausforde-
rungen der Integration und Globalisation
und zur Katapultierung der Zusammenar-
beit, damit diese die Konfiguration und
Vorbereitung von Kontrollnetzen erlaubt,
die für eine jede Etappe die angebrachte-
sten sind.

Die zwischen der EUROSAI und
OLACEFS stattgefundene Annäherung
schafft einen neuen Raum für die gemein-
same Kooperation zur gegenseitigen Be-
reicherung und Zusammenarbeit in Mate-
rien wie Umweltkontrolle, der bilateralen,
multinationalen und internationalen Ko-
operationsfonds, der öffentlichen Schuld,
des Missbrauchs und der Korruption, der
Privatisierungsprozesse und des Funktio-
nierens der dezentralisierten öffentlichen
Sektoren.

10) Die ORKB haben eine wichtige
Verantwortung in der Integration, ganz
gleich, welchen formellen Niveaus und
welcher vorgesehenen Kooperationsmoda-
lität. Die Rolle der OLACEFS und der
EUROSAI ist die Unterstützung dieser
Unterfangen und die Erfüllung der spezifi-
schen Funktion, ihre ORKB in Förderer
der Verbreitung der Kontrollforderungen
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der Operativität der regionalen Integrati-
onsabkommen zu verwandeln, das Studi-
um von Mitteln, die Ausübung ihrer Funk-
tionen im internationalen Umfeld zu
fördern und die Personalressourcen, das
Material und Technologien an die Spezia-
lisierung der Rechnungsprüfungsarbeiten
anzupassen.

11) In den Integrationsprozessen, die
bereits mit einer Kontrollinstitution wie
der Europäische Rechnungshof zählen, ist
die Integrierung des Kontrollnetzes der ge-
nannten ORKB sowie die der Mitglied-
staaten der Union erforderlich und – dort
wo simultan Dezentralisierungsprozesse
der nationalen öffentlichen Sektoren lau-
fen – diejenigen der entsprechenden regio-
nalen Kontrollinstitutionen.

Die zusammenwirkenden Rechnungs-
prüfungszonen des europäischen Rech-
nungshofs, die nationalen ORKB und 
gegebenenfalls die regionalen Kontrollin-
stitutionen reklamieren die nötige Koope-
ration in der Integration und in der Dezen-
tralisation, damit das globale System
wirksam funktioniert. Die vorgenannten
Institutionen stellen den entsprechenden
Parlamenten (europäischen, nationalen
und regionalen) die Prüfungsauffindungen
ohne Dysfunktionen und Duplizitäten zur
Verfügung.

12) Die Zusammenarbeit in der Inte-
gration und Globalisation bezieht sich auf
alle Arten von Aktivitäten, die für die För-
derung der Unabhängigkeit und des Be-
rufsstatus der ORKB und für die Verbesse-
rung der Durchführung ihrer Funktionen
bestimmt sind, ohne sich auf den Aus-
tausch von Informationen und Erfahrun-
gen zu begrenzen. Dieses schafft eine ge-
eignete Methodologie für die Analyse von
gemeinsamen Problemen und Lösungen
und für die Vorhersehung der Durch-
führung von gemeinsamen Initiativen auf
dem Sektor der Rechnungsprüfung.

In den Integrationsprozessen ist es er-
forderlich, die neuen Rechnungsprüfungs-
bereiche zu identifizieren, damit die
ORKB auf diversen Ebenen des Netzes,
aus denen diese besteht, und in Abhängig-
keit der Gesamtheit handelnd, Bereiche,
Ziele und Methodologien definieren, um
diese “graue Zone” der statischen Koope-
ration zu überwinden und nach Studium,
Erstellung von Kriterien, Normen und Di-
rektricen einen dynamischen Institutiona-

lisationsprozess der Kooperation begin-
nen, in dem gemeinschaftliche Werte bein-
haltet sind.

13) Es ist Aufgabe der regionalen Or-
ganisationen die günstigen Voraussetzun-
gen für eine fruchtbringende Zusammen-
arbeit mit den ORKB zu schaffen, die von
geschlossenen in offene Systeme überge-
gangen sind, mit der Möglichkeit der tech-
nischen Interaktion und der institutionel-
len Annäherung.

14) Die Koordinierung in den Län-
dern, in denen die Kontrolle dezentralisiert
ist, mit kleineren Kontrollinstitutionen,
wie die nationalen, müssen so orientiert
sein, dass sie Dysfunktionen oder Dupli-
zitäten bei den zusammenwirkenden
Rechnungsprüfungen vermeiden, die Kon-
trolle verstärken, die Auffindungen an die
entsprechenden Parlamente zur Verbesse-
rung der dezentralisierten öffentlichen
Gebarung überstellen und dass die Auffin-
den den nationalen ORKB erlauben, effizi-
ent koordinierte Rechnungsprüfungen in
bestimmten Bereichen der Gebarung des
gesamten öffentlichen Sektors zu pro-
grammieren und durchzuführen, mit Re-
sultaten, die für das nationale Parlament
von Interesse sind und erlauben, die even-
tuellen Verantwortungen zu klären.

Die Existenz der regionalen Kontroll-
institutionen erleichtert die Entwicklung
der Wirksamkeit der öffentlichen Geba-
rung in allen ihren Facetten und sie erlaubt
mittels einer adäquaten Koordinierung die
Bewertung der Wirksamkeit des global be-
urteilten Systems.

15) Die europäische Erfahrung be-
stätigt, dass die Intensivierung der Koope-
ration zwischen den ORKB der Respekt
der Unabhängigkeit und der verschiedenen
legalen und Rechnungsprüfungssysteme
bedeutet. Die ORKB müssen der Koopera-
tion ein grosses Interesse beimessen und
müssen für die Schaffung von spezifischen
Einheiten, die sich der Beziehung mit den
restlichen ORKB und der Festlegung von
agilen Kommunikations- und Informati-
onsverfahren widmen, ausreichende Res-
sourcen zur Verfügung stellen.

Die gut gefestigten institutionellen Be-
ziehungen unterstützen das Kooperations-
netz der ORKB und erleichtern die Analy-
se von gemeinsamen Problemen und auch
die Formulierung von konkreten Vorschlä-
gen. Ihre Entwicklung fordert die Aus-
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leuchtung neuer Initiative, das Teilhaben
an Ressourcen für die Berufsausbildung,
die Verabschiedung von Austauschpro-
grammen für Beamte, der Abschluss von
Abkommen, wenn internationale Projekte
und Organisationen geprüft werden und
die Einführung von Beurteilungen, die von
Rechnungsprüfern anderer ORKB als Ele-
ment der Qualitätsgarantie durchgeführt
wurden.

EMPFEHLUNGEN

1) Die Annäherung, die zwischen der
EUROSAI und OLACEFS stattgefunden
hat, muss mit Seminaren, Konferenzen
und Teilnahme an den Akten unterstützt
werden, die von beiden Organisationen
veranstaltet werden und in denen nach der
Schaffung von Bedingungen und einem
günstigen Klima für die gemeinsame er-
folgversprechende Kooperation und Aus-
tausch von Erfahrungen in der Rechnungs-
prüfung gesucht werden muss.

Für diesen Annäherungsprozess wäre
die Zurverfügungstellung von Information
für die Kontrollmethodologien, die in Inte-
grationsprozessen der Europäischen Uni-
on entstehen, an alle ORKB-Mitglieder
der EUROSAI und OLACEFS sehr
zweckmässig.

2) OLSACEFS und EUROSAI müssen
eine koordinierende Rolle zwischen den
ORKB von Europa und Amerika spielen,
die ihnen die Realitäten und Probleme der
Rechnungsprüfung und das gemeinsame
Interesse beider Kontinente nahe bringt.

3) EUROSAI und OLACEFS müssen
die Forschung in der Kontrollmaterie för-
dern mit Erstellung von gemeinsamen
Schlussfolgerungen, die von der Erfah-
rung unterstützt werden und sie sollten den
ORKB beider Organisationen mit vorheri-
ger Definition gemeinsamer Bereiche für
mehrere ORKB von Europa oder Amerika
die Resultate mitteilen. 

4) OLACEFS und EUROSAI sollten
Identifikationsstudien der bevorzugten
Handelsbereiche durchführen, damit die
von den ORKB ausgeübten Kontrollen den
Effekt einer Prävention aller Distorsionen
der Integrations- und Globalisationspro-

zessen haben und damit so möglichen De-
fekten vorausgegriffen wird. Beide Orga-
nisationen sollten die gemeinsamen regio-
nalen Handlungen in der Materie der
internationalen Transzendenz fördern, wie
die Globalisierung und ihre Auswirkung
auf die öffentliche externe Kontrolle, die
strategischen Kontrollallianzen oder der
Kampf gegen die Korruption.

5) EUROSAI und OLACEFS sollten
durch den Entwurf und die Ausführung von
Ausbildungsprogrammen, Technologieab-
tretung und Austausch von Experten auf
bestimmten Gebieten ihre Zusammenarbeit
verstärken, die die Kenntnis der Erfahrung
der modernsten ORKB, die Identifizierung
von Globalisationsmöglichkeiten, die Be-
gründung von Arbeitsgruppen für konkrete
Themen und die Abstellung von Verbin-
dungsbeamten für die Kooperation erlau-
ben würde.

6) OLACES und EUROSAI sollten
zusammen Foren für Debatte, Analyse und
Betrachtungen von Kontrollmaterien von
Interesse und nationaler, regionaler und in-
ternationaler Transzendenz schafften und
die permanente Kommunikation der Akti-
vitäten der ORKB beider Organisationen
in Materien gemeinsamen Interesses über
Zeitschriften und beruflichen Bulletins,
das Internet und E-Mail fördern.

7) EUROSAI und OLACEFS sollten
die innovative, adäquate Forschung entfal-
ten, indem sie Konzepte und Methodolo-
gien schaffen und perfektionieren, damit
die Rechnungsprüfung angesichts der neu-
en organisatorischen Realitäten des öffent-
lichen Sektors wirksam ist.

Unter Berücksichtigung der Absicht
der EUROSAI und OLACEFS und der in
ihren Statuten beinhalteten Zielsetzungen,
sollten beide Organisationen die Schaffung
von Prüfungslektoraten an den Universitä-
ten fördern, um somit die Forschung und
das Wissen der entsprechenden Methodo-
logien zu verstärken.

8) OLACEFS und EUROSAI sollten
die Kooperation zwischen ORKB im Rah-
men der Prinzipien der INTOSAI fördern,
sowohl in den Integrationsprozessen des ei-
genen Regionalbereichs, als auch in einem
interkontinentalen und globalen Raum.
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DAS PROTOKOLL DER XXI. 
SITZUNG DES PRÄSIDIUMS DER EUROSAI 

PARIS – 15. NOVEMBER 1999

In der letzten Versammlung des Präsi-
diums in Madrid, am 16. Februar 2000,
wurde auf Vorschlag des Präsidenten der
EUROSAI beschlossen, dass die Protokol-
le dieses Präsidiums an alle ORKB Mit-
glieder der Organisation gesandt werden,
mit dem Ziel, eine nahtlose Information zu
garantieren. Es werden nunmehr nicht nur
diese Protokolle verteilt, sondern diese
werden auch in der EUROSAI-Zeitschrift
veröffentlicht. Nachfolgend wird das Pro-
tokoll der XXI. Versammlung wiedergege-
ben, da dieses Dokument bereits vom Prä-
sidium am vergangenen 16. Februar in
Madrid gebilligt wurde sowie eine Zusam-
menfassung der XXII. Versammlung des
Präsidiums, deren Protokoll in der näch-
sten Ausgabe der Zeitschrift abgedruckt
wird.

Das in Paris im Sitz des französischen
Rechnungshofs am 15. November 1999
versammelte EUROSAI-Präsidium hielt
seine XXI. Sitzung mit Anwesenheit der in
Anhang 1 angeführten Mitglieder ab.

1. GENEHMIGUNG DER
TAGESORDNUNG DER XXI.
SITZUNG DES 
EUROSAI-PRÄSIDIUMS

Der Präsident der EUROSAI, Herr Joxe,
eröffnete die Sitzung und es erfolgt die
Genehmigung der Tagesordnung der XXI.
Sitzung des EUROSAI-Präsidiums.

2. VERABSCHIEDUNG DER
PROTOKOLLE DER XIX. UND
XX. SITZUNG DES 
EUROSAI-PRÄSIDIUMS

Die Protokolle der XIX. und XX. Sit-
zung des EUROSAI-Präsidiums (Paris
31. Mai und 3. Juni 1999) wurden verab-
schiedet. Diese werden in Anlage 2 bei-
gefügt.

3. ANALYSE DER ANTWORTEN
AUF DEN FRAGEBOGEN ÜBER
AUSBILDUNG IN DER EUROSAI
UND GRÜNDUNG DES
AUSBILDUNGSAUSSCHUSSES

3-1. Die Antworten der EUROSAI-
Mitglieder auf den ihnen am 4. August
1999 zugesandten Fragebogen über die
Ausbildung beweisen1 dass die ORKB nicht
die Schaffung eines Ausbildungszentrums
wünschen. Diese Haltung zeichnete sich
bereits in der Sitzung des Präsidiums in
Prag im Februar 1999 ab. Die Antworten
bestätigen, dass in der EUROSAI eine 
reale Nachfrage nach Ausbildung in zahl-
reichen Themen besteht und bezeugen das
praktisch einstimmige Interesse der Mit-
glieder der Organisation an der Gründung
eines immateriellen Ressourcenzentrums
(Internet).

3-2. Angesichts der Anworten be-
schliesst das Präsidium, die Idee der Grün-
dung eines Ausbildungszentrums fallen zu
lassen und die zukünftigen Modalitäten
der Zusammenarbeit in Ausbildungsthe-
men zu untersuchen:

3-2-1. Auf Vorschlag des Präsidenten
der ORKB von Portugal, Herrn de Sousa,
beschliesst das Präsidium den Austausch
von Ausbildungsprogrammen unter den
EUROSAI-Mitgliedern.

Der Vertreter des Bundesrechnungsho-
fes wies darauf hin, dass der grösste Teil
der Fortbildungsmassnahmen in Deutsch-
land zentral für die ganze Bundesverwal-
tung organisiert wird. Nur ein kleiner Teil
wird spezifisch im Bundesrechnungshof
veranstaltet. Diese Informationen sind ins-
gesamt für einen Austausch nicht geeignet.

3-2-2. Das Präsidium erwägt die Schaf-
fung eines Internet Ressourcenzentrums für
Ausbildungsfragen.

Zwecks Definition des Inhalts und der
Struktur dieses Internet-Ressourcenzen-
trums beschliesst das Präsidium, das eine

1 DerAnhang 3 enhält eine Note vom 3. November 1999, in der die sechsunddreissig Antworten zusam-
mengefasst werden.



aus Vertretern der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden, Mitgliedern und Beob-
achtern des Präsidiums bestehende Ar-
beitsgruppe sich im Januar 20002, zwecks
Erstellung von Vorschlägen, die dem Prä-
sidium in der Sitzung am 16. Februar 2000
in Madrid vorgelegt werden, versammelt.
Diese Vorschläge sollten hauptsächlich
folgendes beinhalten:

– Inhalt des Ressourcenzentrums.

– Art der Information über Ausbil-
dung (die interne Ausbildungen der
ORKB; Ausbildungen, die von den Mit-
glieds-ORKB der EUROSAI für die
ORKB anderer Länder organisiert werden;
Ausbildungsaustauschbörsen, usw.)

– Die Struktur des Ressourcenzen-
trums. 

– Wer soll das Zentrum managen und
wie soll es gemanagt werden, sowie des-
sen permanente Aktualisierung.

– Sprache oder Sprachen, die im Netz
des Ressourcenzentrums installiert werden
sollen. Die Mitglieder und Beobachter des
Präsidiums erwägen verschiedene Mög-
lichkeiten: Eine einzige Sprache der Ar-
beitssprachen der EUROSAI, zwei von ei-
ner jeden ORKB gewählten Sprachen, alle
Arbeitssprachen.

3-2-3. Die Arbeitsgruppe wird sich im
Januar 2000 in Frankfurt versammeln. Vor
der Versammlung sendet die Präsident-
schaft der EUROSAI an die Mitglieder
und Beobachter des Präsidiums ein Doku-
ment, dass als Grundlage für die Debatten
dienen wird.

3-3. Der Präsident der EUROSAI weist
darauf hin, dass die Aktion der Organisa-
tion bezüglich des Ausbildungsthemas mit
den Projekten, die innerhalb der Europäi-
schen Union existieren (Schaffung einer
Datenbank über die ORKB der EU-Mit-
gliedsländer) und mit dem Umfeld der Ini-
tiative für die Entwicklung der INTOSAI
(IDI) kombiniert werden sollten. Die
ORKB von Norwegen hat das Generalse-
kretariat dieses Organismusses inne.

Herr Engeseth (Norwegen) erklärt,
dass die EUROSAI die einzige regionale
Institution ist, die über keinen Ausbil-
dungsausschuss verfügt. Die Gründung ei-
nes solchen Ausschusses würde die Zu-

sammenarbeit mit der IDI fördern. Er be-
richtet weiterhin über die Personal- und
materiellen Ressourcen, die die ORKB
von Norwegen der IDI zur Verfügung stel-
len wird.

4. ZIELE DER ORGANISATION:
ÜBERLEGUNGEN ZU ARTIKEL 
1 DER SATZUNG

Das Präsidium stellt Überlegungen
über die in Artikel 1 der Satzungen der Or-
ganisation angeführten Ziele der EURO-
SAI an.

Der Präsident der EUROSAI weist dar-
auf hin, dass diese Überlegungen über die
Satzungen eng mit dem vorhergehenden
Tagesordnungspunkt verbunden sind, denn
Artikel 1 der Satzungen (Art. 1.3 und 1.6)
erwähnt Fragen der Ausbildung und Infor-
mation. Er verweist darauf, dass das Ziel
des Austausches von Information mit der
Veröffentlichung und Verbreitung der 
EUROSAI-Zeitschrift und dem Newsletter
erfüllt wird, er hält diese Medien jedoch
nicht für ausreichend, speziell nicht für die
Information der Mitglieder der gesetzli-
chen Änderungen in Rechnungsprü-
fungsthemen, sowie des Aufbaus und der
Arbeitsweise der entsprechenden Körper-
schaften. Er lenkt das Augenmerk eben-
falls auf Absätze 1.4 und 1.7 der Satzun-
gen, gemäss denen der EUROSAI die
Untersuchung der Anliegen und Probleme
bezüglich der öffentlichen Mittel sowie
der Beitrag zur Einrichtung von Fachzen-
tren und auf öffentlichen Finanzen spezia-
lisierte Lehrstühle obliegen. Diese beiden
letztgenannten Ziele könnte die EUROSAI
über die Webseite verwirklichen, die zum
Informationsaustausch unter den ORKB
über sich auf dem Gebiet der öffentlichen
Finanzen stellende theoretische und Uni-
versitätsfragen benutzt werden könnte.

Abschliessend und bezüglich des Ab-
satzes 1.2 der Satzungen deutet Herr Joxe
auf das Erfordernis einer grösseren Zu-
sammenarbeit zwischen den existierenden
regionalen Organisationen im Rahmen der
INTOSAI hin. 

Nach einer kurzen Beschreibung sei-
tens der Mitglieder und Beobachter des
Präsidiums der Beziehungen ihrer ORKB
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mit den Universitäten, erwägt das Präsidi-
um die Idee eines Informationsaustau-
sches über dieses Thema.

5. INFORMATION ÜBER DIE
EUROSAI-OLACEFS-TAGUNG.
FEBRUAR 2000, MADRID

Frau García Crespo gibt vorab einen
Bericht über einige Aspekte der kommen-
den EUROSAI-OLACEFS-Tagung, die

am 17. und 18. Februar in Madrid stattfin-
den wird. Vorher, am Mittwoch, den 16.
Februar, findet die XXII. Sitzung des Prä-
sidiums der EUROSAI statt. 

Die ORKB von Norwegen wird
während der Sitzung des Präsidiums in
Madrid und der OLACEFS-Tagung eine
schriftliche IDI-Information zur Verfü-
gung stellen.

Anschliessend wird die Sitzung des
Präsidiums aufgehoben.
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ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHLÜSSE DER XXII.
VERSAMMLUNG DES 

EUROSAI-PRÄSIDIUMS (MADRID, 16. FEBRUAR 2000)

Das Präsidium versammelte sich am
16. Februar 2000 in Madrid. Das Protokoll
dieser Sitzung wird in der nächsten Ver-
sammlung des Präsidiums in Slowenien in
diesem Jahr verabschiedet und anschlies-
send aufgrund Beschluss des Präsidiums
an alle EUROSAi-Mitglieder verteilt. Es
wurde jedoch für angebracht gehalten, die
Leser der Zeitschrift über die wichtigsten
Resultate dieser Versammlung zu infor-
mieren.

1. Das Präsidium hat einen EUROSAI-
Ausbildungsauschuss gegründet, beste-
hend aus acht ORKB: Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Polen, Portugal, Spanien,
Tschechische Republik und Vereinigtes
Königreich. Dieser neue Ausschuss unter-
steht dem Präsidium und übernimmt alle
Ausbildungsfragen. Der Ausschuss hat be-
reits zwei Versammlungen abgehalten: Ei-
ne in Kopenhagen, am 10. Mai 2000 und
die andere in London, am 10. Oktober
2000.

Zur Bewältigung der diesem Aus-
schuss vom Präsidium übertragenen Ar-
beiten wurde er in Untergruppen einge-
teilt.

Die erste Untergruppe besteht aus den
ORKB von Deutschland, Frankreich, Po-
len und der Tschechischen Republik und
sie bereitet bereits die erste Ausbildungs-
handlung vor, die die EUROSAI für ihre
Mitglieder organisieren möchte und er-
langte bereits konkrete Resultate: Diese
Ausbildungsaktivität wird eines der in

dem den Mitgliedern im Sommer 1999 zu-
gesandten Fragebogen geforderten The-
men behandeln: “Die Informatiktechniken
und die Rechnungsprüfung”. Die Gestal-
tung ist ein Erfahrungsaustausch für erfah-
rene Rechnungsprüfer und wird höchst-
wahrscheinlich in Polen am 20. und 21.
Februar 2001 stattfinden.

Die zweite Untergruppe des Ausbil-
dungsausschusses arbeitet an der Erstel-
lung von “Webseiten” über die Ausbil-
dung, die vom Cour des comptes von
Frankreich in das Netz gestellt werden,
mit Links zur Webseite unserer Organisa-
tion, innerhalb des spanischen Rechnungs-
hofes. Diese Untergruppe besteht aus den
ORK von Dänemark, Frankreich und Spa-
nien. Das Layout dieser Webseite ist be-
reits definiert und das Projekt wird bald in
die Praxis umgesetzt.

Eine dritte Untergruppe befasst sich
mit der Zusammenarbeit zwischen der
EUROSAI und der Initiative der Entwick-
lung der INTOSAI (IDI). Die Prinzipien
dieser Zusammenarbeit wurde vom EU-
ROSAI-Präsidium festgelegt und dem
Ausbildungsausschuss übertragen. Diese
Untergruppe, die aus den ORKB Norwe-
gen, zukünftiges Sekretariat der IDI,
Frankreich, Polen, Spanien und der Tsche-
chischen Republik besteht, hat diese Zu-
sammenarbeit bereits fortentwickelt, in
dem sie die Grundlagen eines Langfristi-
gen Regionalen Ausbildungsprojekts für
die EUROSAI (Long term regional trai-



ning programme” – LTRTP) vorbereitet
hat. Der Inhalt dieses gross angelegten
Projekts muss noch von der EUROSAI be-
schlossen werden. Im Augenblick werden
Mittel für die Finanzierung dieses Vorha-
bens gesucht.

2. Das Präsidium beschloss, den ORKB
einen Fragebogen über die Beziehungen
dieser mit den Universitäten zuzustellen, da
die Förderung dieser Beziehungen im Arti-
kel 1 der EUROSAI-Statuten als ein von der
Organisation zu verfolgendes Ziel beinhaltet
ist. Die Resultate dieses Fragebogens wer-
den dem Präsidium im Jahre 2001 vorgelegt
werden.

3. Die ORKB der Russischen Födera-
tion präsentierte dem Präsidium einen Be-
richt über den V. Kongress, der im Jahre
2002 in Moskau stattfindet. Das Präsidium
legte als Thema für diesen Kongress “Die
Rolle der ORKB in der Kontrolle der Voll-
streckung des Staatshaushalts” fest. Die
Unterthemen müssen noch bestimmt wer-
den. Für den vorhergehenden Kongress
(Paris 1999) wurde ein Jahr vorher ein Se-
minar organisiert (Lissabon 1998) Das
Präsidium hat ebenfalls beschlossen, vor
dem kommenden Kongress ein Seminar
abzuhalten. Dies findet im Jahre 2001 statt
und Gastgeber ist die ORKB von Polen.

Thema: “Die Informatiktechniken in den
Prüfungen der ORKB der Vollstreckung
des Staatshaushalts”.

4. Das Präsidium beschloss, eine Ta-
gung über das Thema “Die verschiedenen
Kontrollbereiche der öffentlichen Mittel
(nationale und gemeinschaftliche Mittel)
abzuhalten. Die ORKB von Portugal hat
zugestimmt, diese Tagung in Madeira aus-
zustatten. Sie wird am 31. Mai und 1. Juni
2001 stattfinden. Die Vorbereitungsarbeiten
für diese Tagung, an denen sich auch die
EUROSAI beteiligt, sind bereits im Gange.

5. Die ORKB von Polen präsentierte
dem Präsidium die Arbeiten der Arbeits-
gruppe, die von dieser ORKB präsidiert
wird, eine Arbeitsgruppe, die anlässlich
des EUROSAI-Kongresses 1999 gegrün-
det wurde. Es wurden verschiedene Ver-
sammlungen abgehalten oder müssen
noch abgehalten werden (Versammlungen
der Koordinatoren in Bukarest-Februar
2000-Versammlung der ORKB Mitglieder
der Arbeitsgruppe in Warschau im Oktober
2000 – Versammlung in Oslo im Frühjahr
2001). In der Versammlung des Präsidi-
ums 2001 wird über diese Versammlungen
berichtet.

Die nächste Versammlung des Präsidi-
ums findet in Slowenien im Jahr 2001 statt.
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NACHRICHTEN DER EUROSAI-MITGLIEDER
ERNENNUNG DES NEUEN PRÄSIDENTEN DER RECHENKAMMER

DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Am 19. April 2000 ernannte die Staats-
duma der russischen Generalversammlung
Sergey Vadimovich STEPASHIN für das
Amt des Präsidenten der Rechenkammer
der Russischen Föderation für ein Mandat
von sechs Jahren.

S.V. Stepashin wurde im März 1952 in
Port Arthur geboren. 1973 erhielt er das
Diplom der Hochschule für Politische
Wissenschaften des Innenministeriums der
UdSSR und 1981 dasjenige der Politi-

schen Militärakademie V.I. Lenin in Mo-
skau. Der ist Dr. jur. und Universitätspro-
fessor. Er ist verheiratet und hat einen
Sohn.

Von 1973 bis 1989 arbeitete Herr Ste-
pashin im Innenministerium in Leningrad
und Moskau. Von 1989 bis 1993 war er Vi-
zepräsident des Obersten Sowjets der Uni-
on der Sozialistischen Sowjetrepublik
(UdSSR), wo er zuerst den Unterausschuss
für Fragen des Militärdienstes präsidierte
und später den Ausschuss für Verteidigung
und Sicherheit des russischen Parlaments.

In den Jahren 1993 bis 1998 bekleide-
te Herr Stepashin hohe Posten in der Re-
gierung der Föderation: Nacheinander Er-
ster stellvertretender Minister für
Sicherheit, Direktor des Bundesabschirm-
dienstes, Direktor des Bundesdienstes für
Sicherheit, Direktor der Verwaltungsabtei-
lung der Staatsverwaltung, Justizminister
und Innenminister der Russischen Födera-
tion.

1999 erledigte S.V. Stepashin hohe
Verwaltungsfunktionen, zuerst als Mit-
glied des Staatspräsidiums, später als er-
ster Vizepräsident der Regierung der Rus-
sischen Föderation und Innenminister und
danach als Regierungspräsident der Russi-
schen Föderation.

Nachdem er in die Staatsduma der Ge-
neralversammlung der Russischen Föde-
ration im Dezember 1999 gewählt wurde,
wurde er Präsident des Ausschusses der
Staatsduma zur Bekämpfung der Korrup-
tion.

Herr Sergey Vadimovich Stepashin, neuer
Präsident der Rechenkammer der Russischen
Föderation.

ZWEITE INTERNATIONALE KONFERENZ ÜBER 
INTERNE KONTROLLE, ABGEHALTEN IN BUDAPEST,

UNGARN VOM 8. BIS 11. MAI 2000

Die Erste Internationale  Konferenz
über Interne Kontrolle fand in Budapest im
Jahr 1997 statt.

Eines der wichtigsten Resultate dieser
ersten Konferenz war das Erfordernis, eine
zweite Konferenz zwecks Klärung der

wichtigen Frage des Managements der
Verantwortlichkeiten in der Festlegung
und Aufrechterhaltung der Systeme der in-
ternen Kontrolle abzuhalten.

Der XVI. Kongress der INTOSAI ver-
abschiedete das durch den Normenaus-



schuss der Internen Kontrolle vorbereitete
Programm, dass die Grundlage für die
Zweite Internationale Konferenz über In-
terne Kontrolle bildete.

Zwecks der Planung und des Anlaufs
dieser zweiten internationalen Konferenz
wurden innerhalb des Normenausschusses
für die Interne Kontrolle ein Unteraus-
schuss für die Debatte sowohl der theoreti-
schen als auch organisatorischen Aufga-
ben geschaffen. Der Unterausschuss
organisierte verschiedene Arbeitsgruppen
im Ausbildungszentrum der ORKB von
Ungarn, in Velence.

Ich möchte erwähnen, dass an diesen
Versammlungen des Unterausschusses Ver-
treter aus Österreich, Belgien, USA, dem
Vereinigten Königreich, Ägypten, Litauen,
Ungarn und der Russischen Föderation
teilnahmen. Ein Vertreter der Obersten
Rechnungskontrollbehörde der Tschechi-
schen Republik war ebenfalls anwesend
und obwohl diese Organisation kein Mit-
glied des Ausschusses der Internen Kon-
trolle der INTOSAI ist, nahm sie aktiv an
den Vorbereitungsarbeiten der Organisa-
tion für diese zweite Konferenz teil.

Es nahmen ungefähr 200 Teilnehmer
aus ca. 50 Ländern an der Konferenz teil,
bei der ebenfalls Vertreter verschiedener
internationaler wichtiger Organisationen
anwesend waren: Die NATO, OWZE, EU-
ROPÄISCHE UNION, usw.

Herr Dr. Árpád Gönez, Präsident der
Ungarischen Republik eröffnete die Kon-
ferenz. In seiner Eröffnungsrede hob er die
Wichtigkeit der internen Kontrolle zwecks
Sicherung einer zweckmässigen Anwen-
dung der öffentlichen Mittel hervor.

Herr Dr. Franz Fiedler, Generalsekretär
der INTOSAI, verdeutlichte in seiner an
die Konferenz gerichteten Mitteilung die
ausserordentliche Wichtigkeit der Konfe-
renz in der Koordinierung der Entwick-
lung der internen Kontrollen.

Árpád Kovács, Präsident des Aus-
schusses für interne Kontrolle informierte
über die Resultate der Ersten Internationa-
len Konferenz über Interne Kontrolle und
über die Wichtigkeit und Rechtfertigung,
diese Zweite Internationale Konferenz
über Interne Kontrolle abzuhalten.

Gene Dodaro, Principal Assistant
Comptroller General des General Accoun-
ting Office (GAO) der USA begrüsste die

Anwesenden im Namen der Beamten
höchsten Ranges des GAO und unterstrich
die Wichtigkeit der internen Kontrolle.

Im Verlauf der Konferenz wurde das
vom Normenausschuss der Internen Kon-
trolle verabschiedete Programm erfüllt.

Die ausgezeichneten Moderatoren, Dr.
Kurt Grüter, Direktor des Bundesamts für
Rechnungsprüfung der Schweiz, Dr. Vaclav
Perich, Vizepräsident der ORKB der Tsche-
chischen Republik, James R. Bonnell, Re-
gionaler Inspektor der amerikanischen Ent-
wicklungsagentur und Bernhard Kratschmer,
Rat des österreichischen Rechnungshofes
hielten Referate höchsten Niveaus.

Alle zur Konferenz eingeladenen Refe-
renten legten ein hohes Niveau und eine
grosse Kenntnis ihres Berufes an den Tag.
Unter anderen Michel Herve, Kabinetts-
chef der Europäischen Union, Heinz 
Pfost, Mitglied des deutschen Bundesrech-
nungshofs, Boaz Aner, Vizegeneraldirek-
tor der ORKB von Israel, Toby Jarman,
stellvertretender Generalinspektor für die
Rechnungsprüfung der amerikanischen
Agentur für Internationale Entwicklung,
Pjotr Chernomord, Rechnungsprüfer der
Rechenkammer von Russland, Dr. József
Róoz, Professor der Fakultät für Volks-
wirtschaft an der Universität von Buda-
pest. Andere Referenten hatten die Gele-
genheit, Referate vorzulegen, wie zum
Beispiel Graham Joscelync, Generalrech-
nungsprüfer der Weltbank.

Die Präsentationen und Workshops,
die nach den Referaten abgehalten wur-
den, halfen in umfassender Form, die Ver-
antwortlichkeiten der Manager in den Kör-
perschaften und die Aufrechterhaltung der
internen Kontrolle zu verstehen. Während
der Debatten in den Workshops ergaben
sich neue Themen, die die Aufmerksamkeit
auf diese Probleme und Fragen lenkten,
mit denen sich der Normenausschuss für
Interne Kontrolle der INTOSAI befassen
muss, um festzustellen, wie diese in bester
Art und Weise behandelt werden könnten.

Die Themen, die möglicherweise eine
nähere Betrachtung verdienen, sind folgende:

• Welche Bedeutung hat der Rech-
nungsprüfungsausschuss? Wie funktio-
niert er und wie gewährleistet er die Ver-
antwortung in der Gebarung in Bezug auf
die interne Kontrolle?

• Es ergab sich ausserdem ein anderes
Thema bezüglich der Regulierung der in-
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ternen Kontrolle der staatseigenen Unter-
nehmen, hauptsächlich bezüglich der Fest-
legung der Verantwortung der Manager bei
der Festlegung und Aufrechterhaltung der
internen Kontrollen.

• Einige Länder erklärten, dass Pro-
bleme bei der Koordinierung der Verbin-
dungen zwischen der externen und inter-
nen Prüfung bestehen und fragten, welche
Rolle die Manager hier spielen.

• Ein wichtiges Thema war, wie die
Adoption der Verbindlichkeit in Bezug auf
die internen Kontrollen vom Gesichts-
punkt der Verantwortlichkeiten und der
Aktivitäten aus gesehen  zu regulieren sei.

• In dieser Hinsicht wurde das Thema,
wie die Unabhängigkeit der internen Kon-
trollen zu gewährleisten sei, bei verschie-
denen Gelegenheiten genannt.

• Es ergab sich eine weitere Frage in
Form eines Antrags, dass ein System für
den Schutz der Daten der Kontrollen ange-
sichts der Informatikhacker entwickelt
werden müsse.

• Die Rechenkammer von Russland
warf die Frage auf, wie der Schutz der
Rechnungsprüfer zu gewährleisten ist. Es
wurde empfohlen, dass der Normenaus-
schuss der Internen Kontrolle der INTO-
SAI die nötigen Schritte für die Regulie-
rung der Rechte und den Schutz der
Rechnungsprüfer in einer getrennten Er-
klärung unternehmen sollte.

• Abschliessend wurden verschiede
Fragen von Interesse über die Möglichkeit
gestellt, die Richtlinien der INTOSAI für
die Normen der Internen Kontrolle ab-
zuändern. Bezüglich dieses Themas be-
schloss die Konferenz, dass alle möglichen
Änderungen während der nächsten Ver-
sammlung des Normenausschusses der In-
ternen Kontrolle der INTOSAI debattiert
werden sollten.

Als Teil des Prozesses der Sammlung
der Resultate der Konferenz beschloss der
Normenausschuss der Internen Kontrolle,
die Anwendung der nachfolgenden Emp-
fehlungen und die Durchführung der fol-
genden Aktivitäten:

1. Es wird eine vom General Accoun-
ting Office der USA geleitete Arbeitsgruppe
gegründet, die ein Dokument für Richtlinien
erstellt, dass die wichtigsten Voraussetzun-
gen bezüglich der Verantwortungen der Di-
rektion bei der Festlegung und Aufrechter-
haltung der internen Kontrollaktivitäten
zusammenfasst.

2. Die Oberste Rechnungskontroll-
behörde von Ungarn, die Gastgeberinstitu-
tion von zwei Konferenzen über die inter-
ne Kontrolle, wird eine Zusammenfassung
vorbereiten, die den kompletten Text eines
jeden gehaltenen Referats beinhaltet, so-
wie alle Kommentare, die von den Mode-
ratoren und anderen zusätzlichen Referen-
ten gemacht wurden. Diese detaillierte
Zusammenfassung wird an alle Mitglieds-
länder der INTORSAI gesandt werden.

Die nächste Versammlung des Normen-
ausschusses der Internen Kontrolle der IN-
TOSAI behandelt die Themen, die sich
während der Konferenz ergaben. Das The-
ma bezüglich der Erstellung einer Schutzer-
klärung der Rechnungsprüfer wurde vom
Ausschuss bereits an das Generalsekretariat
der INTOSAI gesandt. Das andere wichtige
Thema bezüglich des Schutzes der Kon-
trolldaten gegen Informatikhacker wurde
dem Präsidenten des Ausschusses für die
Elektronische Datenverarbeitung der IN-
TOSAI gesandt.

Ich möchte der Agentur für die Interna-
tionale Entwicklung der USA für die Be-
reitstellung von ca. 2 000 Dollar für die
Unterstützung der ORBK Ungarn, Gastge-
ber der Zweiten Internationalen Konferenz
über Interne Kontrolle, danken.
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SEMINAR DER ORKB DER RUSSISCHEN FÖDERATION 
UND DEUTSCHLAND

Am 11. April fand in Moskau ein Se-
minar über die “Zusammenarbeit zwi-
schen dem Parlament und der Rechenkam-
mer für die Vorbereitung, Ausführung und
Prüfung der Vollstreckung des Staatshaus-
halts” statt.

K.M. Karmokov, Präsident der Rechen-
kammer der Russischen Föderation erklär-
te im Namen dieser Institution das einzig-
artige Kontrollsystem der Vollstreckung
der Staatshaushalte und die verschiedenen
Facetten der Kooperation zwischen der 
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Rechenkammer und der Generalversamm-
lung innerhalb des Systems.

Die Präsidentin des Bundesrechnungs-
hofs, Frau Hedda von Wedel, präsentierte
das Referat “Die Rolle des deutschen
Rechnungshofs in der Vorbereitung der
Staatshaushaltsvorlage und in der Prüfung
seiner Vollstreckung. Kooperationsmodel-
le mit dem Parlament”.

Dieses Referat wurde von Jutta Tize-
Steher, Präsidentin der Unterkommission
der Rechnungsprüfung des Haushaltsaus-
schusses des deutschen Bundesrats er-
gänzt, die sich auf die Rolle des Parlaments
in der Erstellung, Ausführung und Kontrol-
le der Staatshaushalte konzentrierte.

An den Debatten nahmen die Rech-
nungsprüfungsleiter der Bereiche der Re-
chenkammer der Russischen Föderation
teil: V.G. Panskov, M.I. Besjmelnitsyn und

I.G. Dajov, die sich in dieser Reihenfolge
auf die folgenden Themen bezogen:
Problematik der Unterstützung der Funk-
tionsprüfung der Steuereinnahmen des Bun-
deshaushalts; Perfektionierung der Prü-
fungsaktivitäten als Antwort auf die Anträge
der Kammern der Generalversammlung;
Wirksamkeit der Empfehlungen, die von
der Rechenkammer der Russischen Födera-
tion als Resultat der Vollstreckungsprüfung
des Haushalts bezüglich der ausserhaus-
haltlichen und Endhaushaltsmittel der Jahre
1998-1999 gemacht wurden.

Nach Erstellung der Schlussfolgerun-
gen des Seminars führte die Delegation
des deutschen Bundesrechnungshofs ein
Gespräch mit G.Y. Semiguin, Vizepräsi-
dent der Staatsduma der Russischen Föde-
ration und A.D. Zhukov, Präsident des
Haushalts- und Steuerhaltshaltsausschus-
ses der Duma.

RUSSISCH-ENGLISCHES SEMINAR IN MOSKAU

In dem in Moskau vom 22. bis 23. Ju-
ni 2000 stattgefundenen bilateralen Semi-
nar tauschten die Experten der Rechen-
kammer der Russischen Föderation und
ihre Kollegen der ORKB (NAO) von Gross-
britannien Erfahrungen über die Rech-
nungsprüfung und die Vollstreckung des
Steuereinnahmenhaushalts aus.

Auf dem Seminar wurden insgesamt
16 Berichte und Referate präsentiert.

Die Moderatoren – V.G. Panskov, Mit-
glied der Rechenkammer der Russischen
Föderation und Tim Berr, Chef der engli-
schen Delegation, Kontrolleur und stell-
vertretender Rechenprüfer des NAO von
Grossbritannien, beschrieben in ihren Re-
feraten die Steuersysteme und die rechtli-
chen Rahmen der Steuererhebung beider
Länder mit Hervorhebung der Rolle der
ORKB in der Kontrolle der Erfüllung der
Steuergesetze.

Im Verlauf dieses Austausches berichte-
ten die Leiter der Einheiten der Rechenkam-
mer über die Probleme, auf die sie bei der
Organisation dieser Steuerkontrollen ge-
stossen sind und sie legten das Steuersystem
in den autonomen Regionen der Russischen
Föderation dar. Sie vertieften ebenfalls The-

men wie die Berechnungsmethodologie der
Bemessungsgrundlagen; der Anfall und der
effektive Einzug der Steuern; die Erfüllung
seitens des Bankwesens der Kooperations-
normen mit dem Finanzamt; die Erhebung
von Bundessteuern auf dem Aussenhan-
delssektor und bezüglich der öffentlichen
Güter; die Organisation der Kooperation
zwischen Kontroll-, Steuer- und Finanzor-
ganismen und dem Schatzamt, damit die
Vollstreckung des Bundessteuereinnahme-
haushalts möglich ist.

Die britischen Teilnehmer konzentrier-
ten sich auf die Probleme der praktischen
Verwaltung des Steuersystems und vertief-
ten das Thema der Umstände der Prüfun-
gen, die sie durchführen müssen, wenn die
Steuergebarung informatisiert ist, die Prü-
fungen der Steuereinnahmen und die ver-
schiedenen Kontrollarten dieser Prüfun-
gen, unter anderem, die Berichterstattung
dem Parlament gegenüber.

In der Unterredung, die die Delegation
des NAO mit S.V. Stepashin, Präsident der
Rechenkammer, hatte, kristallisierte sich
die zukünftige Linie der bilateralen Bezie-
hungen zwischen den ORKB beider Län-
der heraus.
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Am 1. März 2000 hiess der Europäi-
sche Rechnungshof (ERH) für sechs Jahre
neue Mitglieder in seiner Mitte willkom-
men. Dieses sind folgende: Herr Robert
REYNDERS (Belgien), Herr Juan Manuel
FABRA VALLÉS (Spanien), Frau Máire
GEOGHEGAN-QUINN (Irland) und Herr
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Por-
tugal).

• Robert REYNDERS war seit 1991
Generaldirektor und Mitglied des Rats der
Nationalbank von Belgien und unter ande-
rem war er verantwortlich für die Inspek-
tions- und Prüfungsdivision der Abteilung
für Statistik der Bank. Vorher war er von
1988 bis 1990 als Kabinettschef im Bun-
desministerium für den Haushalt tätig. In-
nerhalb der Europäischen Zentralbank
gehörte er von 1991 bis 1999 als Mitglied
dem Ausschuss für die Einführung des Eu-
ro an.

• Juan Manuel FABRA VALLES war
von 1982 bis 1994 spanischer Parlaments-
abgeordneter. Von 1991 bis 1994 war er
Mitglied der Parlamentarischen Versamm-
lung der Westlichen Europäischen Union.
Seit 1994 war er Mitglied des Europaparla-
ments und des Ausschusses für Auswärtige
Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidi-
gungspolitik, von 1994 bis 2000 Mitglied
des Haushaltsausschusses und von 1994
bis 1999 Mitglied des Haushaltüberprü-
fungsausschusses (er war seit 1999 Haus-
haltsberichterstatter der Europäischen
Union).

• Márie GEOGHEGAN-QUINN war
von 1975 bis 1997 Mitglied des irländi-
schen Parlaments. Während ihrer bisheri-
gen beruflichen Laufbahn bekleidete sie
zahlreiche Posten, wie den der Staatsmini-
sterin für die Entwicklung der irländisch
sprechenden Regionen (1979-1981),
Staatsministerin für Ausbildung (1982),
Präsidentin des Parlamentarischen Aus-
schusses “Rechte der Frau” (1982-1987),
Staatsministerin für Europäische Angele-
genheiten (1987-1991), Ministerin für
Tourismus, Transport und Kommunikati-

onswesen (1992-1993) und Justizministe-
rin (1993-1994).

• Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
bekleidete seit 1984 verschiedene Ämter
im Wirtschaftsministerium von Portugal,
kürzlich war er stellvertretender General-
inspektor in der Generalinspektion (1995-
2000).Unter seinen speziellen Aufgaben
ist die Koordinierung der Prüfungen der
Europäischen Union und das interne Kon-
trollsystem der Finanzgebarung des portu-
giesischen Staates hervorzuheben. Er hat
ebenfalls an verschiedenen Arbeitsgrup-
pen der Europäischen Union für den
Schutz der wirtschaftlichen Interessen die-
ser teilgenommen.

Die Mandate der Mitglieder des Eu-
ropäischen Rechnungshofs, Jorgen MOHR 
(Dänemark), Giorgio CLEMENTE (Itali-
en), Asmus SALMI (Finnland) und Jan O.
KARLSSON (Schweden), die am 29. Fe-
bruar 2000 ausliefen, wurden vom 1.
März 2000 bis 28. Februar 2006 verlän-
gert. Das Präsidentenmandat von Herrn
Jan O. KARLSSON läuft erst im Januar
2002 ab.

In Übereinstimmung mit dem Mandat
wurden diese Mitglieder des Europäischen
Rechnungshofs vom Europarat mittels der
Entscheidung vom 17. Dezember 1999 er-
nannt. Diese Entscheidung wurde nach

Europäischen Union
NEUE ZUSAMMENSETZUNG DES EUROPÄISCHEN

RECHNUNGSHOFS

Von links nach rechts: Herr Vítor Manuel da
Silva Caldeira, Herr Juan Manuel Fabra Vallés,
Herr Jan O. Karlsson, Frau Maire Geoghegan-
Quinn y Herr Robert Reynders im Europäischen
Gerichtshof, 8. März 2000.



Konsultierung des Europäischen Parla-
ments einstimmig gefasst. Die Mitglieder
des Hofes sind in ihren Funktionen unab-
hängig und vertreten ausschliesslich das
Interesse der Europäischen Gemeinschaft.

Der Vertrag überträgt dem Europäi-
schen Rechnungshof die Hauptaufgabe der
Prüfung der Posten und Einführung des
Haushalts der Europäischen Union mit der
doppelten Absicht, die Finanzgebarung zu
verbessern und die Bürger der EU über die
Verwendung der öffentlichen Mittel zu in-
formieren, für deren Gebarung die Behör-
den verantwortlich sind.

Der Europäische Rechnungshof mit
seiner neuen Zusammensetzung hat die
Prüfungsaufgaben und andere Themen un-
ter seinen Mitgliedern verteilt. Das neue
Organigramm steht auf der Webseite des
Hofes: http//www.eca.eu.int/EN/coa.htm
zur Verfügung.

In einer am 8. März 2000 stattgefunde-
nen Feier traten die neuen Mitglieder des
Europäischen Rechnungshofs ihr Amt in
aller Förmlichkeit an und versprachen im
Beisein der anderen Mitglieder des Hofes
und Vertretern anderer Institutionen Unab-
hängigkeit und Integrität vor dem Gericht.
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DER EUROPÄISCHE RECHNUNGSHOF STATTET DER
ALGEMENEN REKENKAMER EINEN ARBEITSBESUCH AB

Jan. O. KARLSSON, Präsident des
Europäischen Rechnungshofs (ERH) und
Maarten B. ENGWIRDA, holländisches
Mitglied des ERH, begleitet von Chris
KOK, Direktor der Abteilung für externe
Beziehungen des ERH, statteten der Alge-
menen Rekenkamer, der nationalen Ober-
sten Rechnungskontrollbehörde der Nie-
derlande am Montag, den 14. Februar,
2000 einen Besuch ab.

Die Delegation des ERH wurde von
Frau Saskia J. STUIVELING, Präsidentin
der Algemenen Rekenkamer, Peter ZE-
VENBERGEN, Mitglied der Algemenen
Rekenkamer und Tobias WITTEVEEN,
Generalsekretär der Algemenen Rekenka-
mer empfangen.

In Übereinstimmung mit dem Vertrag
über die Europäische Union, führt der Eu-

ropäische Rechnungshof seine Prüfungen
zusammen mit den nationalen Rechnungs-
kontrollbehörden und/oder den zuständi-
gen nationalen Ministerien aus.

In diesem Zusammenhang wurden bei
diesem Besuch folgende Themen behan-
delt:

• Die Rolle und die Befugnisse der Al-
gemenen Rekenkamer in Bezug auf die
Ausgaben und Einnahmen der EU;

• Die neuesten Rechnungsprüfungsbe-
richte des ERH;

Mögliche Erhöhung der Zusammenar-
beit zwischen der Algemenen Rekenkamer
und des ERH im Zusammenhang mit der
Zuverlässigkeitserklärung des ERH und
die Perspektiven der kommenden Intergu-
bernamentalen Konferenz (CIG).

ARBEITSVERSAMMLUNG MIT FRAU MICHAELE
SCHREYER, KOMMISSARIN FÜR DEN HAUSHALT, 

DIE AM 23. MÄRZ 2000 IM EUROPÄISCHEN
RECHNUNGSHOF (ERH) STATTGEFUNDEN HAT

Am 23. März 2000 stattete Frau Micha-
ele SCHREYER, dem Hauptsitz des Eu-
ropäischen Rechnungshofs in Kirchberg
zwecks einer Arbeitsversammlung einen
Besuch ab. Während der Versammlung hat-

ten Frau SCHREYER und die Delegation
der Kommission die Gelegenheit, mit dem
Präsidenten, Herrn Jan O. KARLSSON
und den Mitgliedern des Europäischen
Rechnungshofes in seiner neuen Zusam-



mensetzung sowie mit hohem Führungs-
personal des Hofes einen Meinungsaus-
tausch vorzunehmen.

Ziel der Versammlung war die Debatte
der Reform der Finanzregulierung der Eu-
ropäischen Union, die von der Kommission
zwecks Billigung durch den Rat vorbereitet
wird. Angesichts des sowohl von der Kom-
mission als auch vom Rechnungshof ge-
teilten Ziels der Optimierung des Schutzes
der wirtschaftlichen Interessen der Eu-
ropäische Gemeinschaft, muss die Europäi-
sche Kommission aufgrund einer gründli-
chen Reform der Finanzregulierung um
eine wirksame Finanzgebarung (“die beste
Praktik“), die Aktivierung des Zahlungssy-
stems, eine bessere Rechnungslegung und,
im Allgemeinen, um die Optimierung der

Mittel kämpfen. Für weitere Informationen,
bitte die Meinung 4/97 des Europäischen
Rechnungshofes bezüglich dieser Angele-
genheit konsultieren.
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Herr Jan O. Karlsson, Präsident des ERH und
Frau Michaele Schreyer, Europäische
Haushaltskommissarin.

Versammlung der Verbindungsbeamten der europäischen Mitgliedsstaaten
in Luxemburg am 3.-4. Oktober 2000.

VERSAMMLUNG DER VERBINDUNGSBEAMTEN 
DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN
DER EUROPÄISCHEN UNION IN LUXEMBURG, AM 3. 

UND 4. OKTOBER 2000

In diesem Jahr versammelten sich die
Verbindungsbeamten nach einer Versamm-
lung in Brüssel im Mai im Hauptsitz des
Europäischen Rechnungshofs in Kirchberg
Plateau, mit dem Ziel, die Versammlung
der ORKB-Präsidenten, die dann in Lu-
xemburg am 21. und 22. November statt-
fand, vorzubereiten.

Die Versammlung entwickelte sich in
zwei Phasen. Die erste Phase wurde der
Arbeit der Verbindungsbeamten und den
“ad-hoc“-Arbeitsgruppen gewidmet und
konzentrierte sich hauptsächlich auf:

a) Die Kooperation mit den Kandida-
tenländern. Hierzu führten die Herren Ja-
cek Masur der polnischen Kontrollkam-
mer und Rein Söörd der Obersten
Rechnungskontrollbehörde von Estland ei-
ne Präsentation über die Lage der Arbeits-
gruppe aus.

b) Die Koordinierung der Prüfung der
staatlichen Mittel.

Der zweite Teil wurde im grösseren De-
tail der parallelen Prüfungen der Gebarung

der Strukturfonds, der Intergubernamenta-
len Konferenz, der Reform der Finanzregu-
lierungen und der Lage der Inbetriebnah-
mephase des Digitalnetzes zwischen den
ORKB der Mitgliedstaaten der EU und dem
ERH unter der Schirmherrschaft des Pro-
gramms TESTA, gewidmet.
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ARBEITSBESUCHE IN DEN KANDIDATENLÄNDERN

Angesichts der Erweiterung hat sich
der Europäische Rechnungshof die Aufga-
be gestellt, die Zusammenarbeit mit den
Obersten Rechnungskontrollbehörden der
Kandidatenländer zu verbessern und zu
vertiefen. In Übereinstimmung mit dem
UE-Vertrag, führt der ERH seine Rech-
nungsprüfungen in Zusammenarbeit mit
den nationalen Rechnungskontrollbehör-
den und/oder mit den entsprechenden na-
tionalen Ministerien durch. Ausserdem er-
fordert die Einführung von nationalen
internen Kontrollsystemen und die Prü-
fung der für die Kandidatenländer be-
stimmten UE-Mittel eine grössere Zusam-
menarbeit zwischen den Institionen vor
dem Beitritt.

In diesem Rahmen wurden eine Reihe
von Arbeitsbesuchen organisiert, während

der, unter anderem, folgende Themen be-
sprochen wurden:

• Die Rolle des Europäischen Rech-
nungshofs und die möglichen Aufgaben
der Obersten Rechnungskontrollbehörden
im Rahmen der Erweiterung.

• Die Aktivitäten der ORKB und ihre
Rolle im staatlichen Organisationssystem,
Kontakte mit dem Parlament und Status
des Rechnungsprüfers.

• Anpassung der Prüfungsmethodolo-
gie an den Kontext der EU.

• Prüfung der Hauhshaltsausgaben der
EU und die Rolle der OKK (Obersten
Kontrollkammern) in der Integrierung in
die EU.

• Zusammenarbeit zwischen der
ORKB und dem ERH.

ARBEITSBESUCH BEI DER OBERSTEN KONTROLLKAMMER 
VON POLEN AM 3. UND 4. APRIL 2000

Jan O. KARLSSON, Präsident des Eu-
ropäischen Rechnungshofs (ERH), beglei-
tet von seinem Kabinettschef, Michel
HERVE und von Chris KOK, Direktor der
Abteilung für Aussenbeziehungen des
ERH, besuchten am 3. und 4. Abril 2000
die Oberste Kontrollkammer von Polen
(SCC in der englischen Abkürzung).

Die Delegation des ERH wurde von J.
WOJCIECHOWSKI, Präsident der Ober-
sten Rechnungskontrollkammer von Polen

(SCC), Jacek UCZKIEWICZ und Zbig-
niew WESOLOWSKI, die Vizepräsiden-
ten der SCC empfangen.

Der Präsident des Europäischen Rech-
nungshofs, Jan O. KARLSSON wurde am
Nachmittag des 3. April 2000 ebenfalls
vom Präsidenten von Polen, Aleksander
KWASNIEWSKI zusammen mit J. WOJ-
CIECHOWSKI, Präsident der Obersten
Rechnungskontrollkammer von Polen
empfangen.
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ABREITSBESUCH BEI DER OBERSTEN
RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDE VON
UNGARN (SAO) VOM 12. BIS 15. MAI 2000

Jan O. KARLSSON, Präsident des Eu-
ropäischen Rechnungshofs (ERH) präsi-
dierte die Delegation des Europäischen
Rechnungshofs bei ihrem Besuch der Ober-
sten Rechnungskontrollbehörde (SAO in
der englischen Abkürzung) in Ungarn vom
12. bis 15. Mai 2000.

Die Delegation des ERH wurde von
Dr. Árpád KOVACS, Präsident der Ober-
sten Rechnungskontrollbehörde von Un-
garn und von Istvan SANDOR und Dr.
Lazlo NYIKOS, stellvertretende Präsiden-
ten der SAO empfangen.

Die Delegation von Herrn KARLSSON
hatte ebenfalls eine Unterredung mit Vertre-
tern des Prüfungs- und Integrationsaus-
schusses des ungarischen Parlaments, in der,
unter anderen Punkten, die Verfolgung der
Prüfungsbeobachtungen und die Transposi-
tion und Einführung der Gemeinschaftsge-

setzgebung (“gemeinschaftli-
cher Beisitzstand”) debattiert
wurde.

Peter GOTTFRIED, Staats-
sekretär für die Integration des
Aussenministeriums empfing
die Delegation des ERH
zwecks eines Austausches der
Ansichtspunkte über den Ver-
handlungsprozess. Die Delega-
tion des ERH hatte ebenfalls
eine Besprechung mit Ibolya
DAVID, Justizministerin sowie
mit Imre BOROS, Minister,
der in der Regierung für die
Koordinierung des PHARE-
Programms zuständig ist,
zwecks einer Debatte über die
Anwendung des PHARE-Pro-
gramms.

Herr Jan. O Karlsson, Präsident des
ERH und Dr. Árpád Kovacs,
Präsident der ungarischen Obersten
Rechnungskontrollbehörde.

Herr Jan O. Karlsson, Präsident des ERH und
Herr Maarten B. Engwirda, Mitglied des ERH,
während der Versammlung mit der ORKB von
Estland.

ARBEITSBESUCH DES EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFS BEI
DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDE VON

ESTLAND (SAO), AM 4. UND 5. SEPTEMBER 2000

Jan O. KARLSSON von Europäischen
Rechnungshof (ERH) und Maarten B.ENG-
WIRDA, Mitglied des Hofes, leiteten die
Delegation des Europäischen Rechnungsho-
fes bei ihrem Besuch bei der Obersten
Rechnungskontrollbehörde (SAO in der
englischen Abkürzung) von Estland, in Tal-
lin am 4. und 5. September 2000.

Die Delegation versammelte sich mit
Tunne KELAM, Vizesprecher und Präsident
des Ausschusses für Europäische Angele-
genheiten des Riigikogu (Parlament) und
Kalle JÜRGENSON, Präsident des Aus-
schusses für Finanzen des Riigikogu, bei der
unter anderen Themen das der Verfolgung
der Prüfungsbeobachtungen erörtert wurde.

Die Delegation des ERH versammelte
sich ebenfalls mit Siim KALLAS, Fi-
nanzminister, mit dem das Thema der
Einführung und die interne Kontrolle 
der UE-Mittel in Estland besprochen
wurde.
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VERSAMMLUNG DER ARBEITSGRUPPE DER ORKB 
VON MITTEL- UND OSTEUROPA, ZYPERN, 

MALTA UND DEM ERH IN RIGA

In der Versammlung in Prag im ver-
gangenen Oktober beschlossen die Präsi-
denten der im Titel genannten ORKB die
Gründung einer Arbeitsgruppe, die sich
der Verfolgung der Anwendung der Emp-
fehlungen bezüglich des Funktionierens
der ORKB im Rahmen der europäischen
Integration und des aktiven Mittelpunkts
der ORKB bezüglich des Beitritts wid-
met. Diese Arbeitsgruppe, der die Präsi-
denten der ORKB von Estland und Slo-
wenien, Juhan Parts und Dr. Vojko Anton
Anton�i� vorstehen, hat sich zum ersten
Mal in Riga am 4. und 5. April 2000 ver-
sammelt. An dieser Versammlung nah-
men ebenfalls Vertreter der Arbeitsgruppe
des Kontaktausschusses der EU und SIG-
MA teil.

Das Ziel der Arbeitsgruppe ist die
Durchfürung von Verfolgungsarbeiten er-
stens der Anwendung der Empfehlungen
und Austausch der von den ORKB gesam-
melten Erfahrungen. Sie informiert eben-
falls über spezifische Probleme in der An-
wendung der Empfehlungen und stellt den
ORKB, soweit dieses möglich ist, zusätz-
liche Empfehlungen zur Verfügung. Last,
but not least, verfügt die Arbeitsgruppe
über ein Mittel zur Mitteilung der Erfor-
dernisse von einer ORKB an die anderen,
damit Projekte technischer Assistenz iden-

tifiziert und diese im Idealfall eingeführt
werden können.

Zwecks Erreichung dieser anspruchs-
vollen Ziele beschloss die Arbeitsgruppe,
während der Versammlung ihre Aufgaben
in vier Bereiche zu teilen und zwei Ko-Re-
ferenten für ein jedes Bereich zu ernennen.
Die Bereiche und die Ko-Referenten sind
folgende:

• Die Anwendung der Empfehlungen
der Präsidentenversammlung in Prag über
das Funktionieren der ORKB im Rahmen
der europäischen Integration. Ko-Referen-
ten: Polen-Zypern

• Die aktive Rolle der ORKB im Bei-
trittsprozess Ko-Referenten: Lettland-Bul-
garien, unterstützt vom ERH

• Bewertungserfordernis der ORKB an-
gesichts der Zusammenarbeit mit den
ORKB der Mitgliedstaaten und der techni-
schen Assistenz. Ko-Referenten: Ungarn-
Rumänien mit Unterstützung der Arbeits-
gruppe des Kontaktausschusses und SIGMA

Die Resultate dieser Arbeitsgruppe
werden in der nächsten Versammlung der
Arbeitsgruppe im Oktober 2000 in Prag
behandelt, vor Vorlage des Berichts bei
den Präsidenten der vorgenannten ORKB
in ihrer nächsten Versammlung im Dezem-
ber 2000 in Sofia.
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Gruppenfoto des Kontaktausschusses der Obersten Rechnungskontrollbehörden der Europäischen Union, Luxemburg 21.
November 2000.

VERSAMMLUNG DES KONTAKTAUSSCHUSSES 
DER PRÄSIDENTEN DER OBERSTEN
RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN 

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION AM 21. NOVEMBER 2000

Am 21. November 2000 versammelten
sich die Präsidenten der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden (ORKB) der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union in
Luxemburg, anlässlich der Jahresversamm-
lung unter Vorsitz von Jan O. KARLS-
SON, Präsident des Europäischen Rech-
nungshofs (ERH).

Der Kontaktausschuss versammelt sich
jährlich, entweder in Luxemburg oder in
der Hauptstadt eines anderen Mitglied-
staates. 1999 fand die Versammlung in
Dublin statt.

Die Versammlung entwickelte sich in
zwei Phasen.

• Der erste Teil wurde den Arbeits-
gruppen “ad hoc” gewidmet und die De-
batte konzentrierte sich auf:

– Zusammenarbeit mit den Kandida-
tenländern.

– Die parallele Rechnungsprüfung
und die Gebarung der Strukturfonds.
(Schaffung einer Arbeitsgruppe).

– Die koordinierte Rechnungsprüfung
und die staatlichen Unterstützungen.

• Im zweiten Teil behandelte die Ver-
sammlung die Rechnungsprüfung der 
öffentlichen Unternehmen und die Regie-
rungskonferenz (CIG) speziell der Aus-
tausch von Informationen und das Examen
von Vorschlägen seitens der Mitgliedstaa-
ten.
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VERSAMMLUNG DER PRÄSIDENTEN DER ORKB DER
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN LÄNDER, ZYPERN,
MALTA UND DEM EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOF 

SOFIA, 7. UND 8. DEZEMBER 2000

Die Präsidenten der ORKB von Albani-
en, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, Rumänien, Slowakischen Re-
publik, Slowenien, Tschechischen Repu-
blik, Ungarn, Zypern und dem Europäi-
schen Rechnungshof versammelten sich
vom 7.-8. Dezember 2000 in Sofia. Gegen-
stand der Versammlung war ein doppelter,
denn die jährliche Versammlung der Präsi-
denten verband sich mit der offiziellen 120-
jährigen Jubiläumsfeier des ersten Rech-
nungsprüfungsgesetzes von Bulgarien.

Der erste Teil der Versammlung wurde
der Debatte des Berichts über die Anwen-
dung der von den Präsidenten in der vorhe-
rigen Versammlung in Prag verabschiede-
ten Empfehlungen gewidmet. Eine von den
ORKB Estlands und Sloweniens präsidierte
Arbeitsgruppe bereitete diesen Bericht vor,
Juhan Parts, Generalrechnungsprüfer der
Obersten Rechnungskontrollbehörde von
Estland und Dr. Anton Anton�i�, Präsident
des Rechnungshofs von Slowenien, präsen-
tierten die Beobachtungen und Empfehlun-
gen der Arbeitsgruppe. Andere Beiträge der
ORKB von Bulgarien, der ORKB von
Rumänien, des Vertreters der Arbeitsgruppe
des Kontaktausschusses der EU, der EU-
ROSAI, IDI und SIGMA veranschaulichten
die Fortschritte und Unlänglichkeiten in der
Anwendung dieser Empfehlungen. Nach
der Debatte beschlossen die Präsidenten,
zwei neue Arbeitsgruppen zu gründen: Eine
zur Unterstützung der Vorbereitung und
Anwendung der Rechnungsprüfungshand-
bücher und eine weitere für den Beginn der
Handlungen für spezifische Rechnungsprü-
fungsaktivitäten. Diese beiden Arbeitsgrup-

pen geben konkrete Hilfestellung bei der
praktischen Anwendung der Prager Emp-
fehlungen.

Der zweite Teil konzentrierte sich auf
allgemeinere und politische Aspekte der
Rechnungsprüfung im europäischen und
internationalen Rahmen. Die Präsentierun-
gen von Frau Michaele Schreyer, EU-
Kommissarin und Dr. Franz Fiedler, Gene-
ralsekretär der INTOSAI, Jacques Magnet
in Vertretung von Pierre Joxe, Präsident
der EUROSAI, Tim Burr, Vizekontrolleur
und Generalrechnungsprüfer des NAO des
Vereinten Königreichs und Maarten B.
Engwirda, Mitglied des Europäischen
Rechnungshofs eröffneten ein interes-
santes Referentenpaneel, dass von Jan O. 
Karlsson, Präsident des Europäischen
Rechnungshof eröffnet wurde. Nach der
Debatte wurden die Empfehlungen verab-
schiedet.

Der zweite Tag schloss mit den offiziel-
len Feiern der 120, Jubiläumsfeier des ersten
Rechnungsprüfungsgesetzes von Bulgarien
und Dr. Georgi Nikolov, Präsident der Ober-
sten Rechnungskontrollbehörde von Bulga-
rien lud die Teilnehmer zu einer Nachmit-
tagssitzung ein, deren Gegenstand die
Geschichte und die Zukunft der Republik
von Bulgarien war. Am nächsten Tag hatten
die Teilnehmer die Möglichkeit, die alte
Stadt Plovidv und das Bachkovo-Kloster zu
besuchen, zwei Orte, die in der Geschichte
Bulgariens eine besonders relevante Rolle
spielen. Die nächsten Versammlungen der
Präsidenten finden 2001 in Zypern und
2002 in Rumänien statt.



1. GEMEINDEVERBÄNDE 
IN ÖSTERREICH

Unter Gemeindeverbänden sind aus-
schließlich aus Gemeinden zusammenge-
setzte Verwaltungsträger, die, mit eigener
Rechtspersönlichkeit ausgestattet, einzel-
ne Aufgaben der beteiligten Gemeinden
an deren Stelle und in eigener Verantwor-
tung erfüllen, zu verstehen. Gemäß Arti-
kel 116a des Österreichischen Bundes-
Verfassungsgesetzes erfolgt ihre Bildung
entweder aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen oder aufgrund des freien Willens
der betreffenden Gemeinden, wobei die
zu übertragenden Aufgaben hoheitlicher
(zB die Einhebung von Steuern) oder pri-
vatwirtschaftlicher Art (zB die Versor-
gung mit Wasser) sein können. Ihre Über-
tragung darf nicht dazu führen, daß die
Existenz der Gemeinde in Frage gestellt
wird; es wäre daher unzulässig, alle Auf-
gaben einer Gemeinde einem oder mehre-
ren Verbänden zu übertragen.

2. EINRICHTUNG UND
ORGANISATION

Die Einrichtung von Gemeindeverbän-
den, dh die grundsätzliche Entscheidung,
ob und welche Aufgaben der Gemeinden
Verbänden zu übertragen sind oder über-
tragen werden können, richtet sich nach
der allgemeinen Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Ländern. Ist der Bund
zur Gesetzgebung zuständig, kann er ein-
zelne Aufgaben Gemeinden übertragen
und dabei vorsehen, daß sich diese zur Er-
bringung dieser Aufgaben zu Verbänden
zusammenschließen. 

Nach den Kompetenzbestimmungen
des Österreichischen Bundes-Verfassungs-
gesetzes ist der Bund zur Regelung des
Personenstands- und des Staatsbürger-
schaftswesens berufen; er hat daher auch
in den entsprechenden Gesetzen die Mög-
lichkeit für Gemeinden vorgesehen, sich
für die Erbringung der ihnen übertragenen
Aufgaben zu Gemeindeverbänden zusam-
menzuschließen.

Die Regelung der Sozialhilfe ist hinge-
gen von den Ländern zu regeln; das Bun-
desland Oberösterreich hat daher etwa
vorgesehen, daß die entsprechenden Auf-
gaben im regionalen Bereich (mit drei
Ausnahmen) von Gemeindeverbänden zu
besorgen sind.

Die Organisationskompetenz, dh Re-
gelungen über die Organe und den Aufbau
von Gemeindeverbänden, liegt dagegen
ausschließlich beim Landesgesetzgeber.
Dabei sind nach dem Österreichischen
Bundes-Verfassungsgesetz jedenfalls Be-
stimmungen über die Verbandsversamm-
lung, den Verbandsobmann und - sofern
Gemeindeverbände durch Vereinbarung
gebildet werden - über den Beitritt, den
Austritt sowie die Auflösung des Verban-
des vorzusehen. Die Verbandsversamm-
lung setzt sich aus Vertretern der Gemein-
den zusammen, diese erhalten damit -
unabhängig von ihrer Größe und Bedeu-
tung - ein Mitspracherecht. Weiters müs-
sen die Vertreter in den verbandsangehöri-
gen Gemeinden aufgrund von Wahlen eine
Funktion ausüben, die Vertretung durch
Beamte oder andere Bedienstete ist damit
ausgeschlossen. Der Verbandsobmann hat
eine dem Bürgermeister in Gemeinden
vergleichbare Stellung: er vertritt den Ver-
band nach außen, leitet die Sitzungen der

Die Organisa-
tionskompetenz,
dh. Regelungen
über die 
Organe und den
Aufbau von 
Gemeindever-
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Gemeindeverbände und Rechnungshof 
in Österreich

DR. JENS BUDISCHOWSKY
Prüfer in der Gemeindeabteilung des österreichischen Rechnungshofes

Unter Gemeindeverbänden sind ausschließlich aus Gemeinden zusammengesetzte
Verwaltungsträger, die, mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet, einzelne Auf-
gaben der beteiligten Gemeinden an deren Stelle und in eigener Verantwortung er-
füllen, zu verstehen.



Verbandsversammlung und anderer Gre-
mien, fungiert als Vorgesetzter der Be-
schäftigten etc. Die Einrichtung weiterer
Organe ist dem Landesgesetzgeber freige-
stellt. Einige Gesetze sehen Verbandsvor-
stände bestehend aus dem Obmann und ei-
nem kleineren Kreis von Funktionären vor.

Die wesentliche Aufgaben der öster-
reichischen Gemeindeverbände sind die
Errichtung und der Betrieb von Kranken-
anstalten, von Schulen, von Einrichtungen
für die Wasserversorgung, die Kanalisati-
on und die Abfallbeseitigung, die Besor-
gung der Sozialhilfe, der örtlichen Ge-
sundheitspolizei, des Staatsbürgerschafts-
und Personenstandswesens oder des Kran-
ken-, Unfalls- und Pensionswesens von
Bediensteten und Bürgermeistern von Ge-
meinden.

Im Jahre 1980 existierten in Österreich
295 Gemeindeverbände. Seither hat sich
ihre Zahl vervielfacht: Die Datenbank des
österreichischen Rechnungshofes weist
über 2 000 Verbände aus (Stand: August
1999):

3. GEMEINDEVERBÄNDE UND
RECHNUNGSHOF

Seit der Novelle des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes 1948 besteht eine Prü-
fungszuständigkeit des Rechnungshofes
für Gemeindeverbände, wobei die Be-

stimmungen, die für die Überprüfung von
Gemeinden mit mindestens 20 000 Ein-
wohnern (Großgemeinden) gelten, sinn-
gemäß anzuwenden sind. Der Rechnungs-
hof agiert dabei als Organ des Landtages
(=Landesparlament) jenes Bundeslandes,
in dem der betreffende Verband seinen
Sitz hat. Die Zuständigkeit des Rech-
nungshofes erstreckt sich auf alle Ge-
meindeverbände, es ist nicht erforderlich,
daß dem Verband wenigstens eine Groß-
gemeinde angehört.

Der Rechnungshof ist berechtigt, neben
dem Verband selbst auch seine Stiftungen,
Anstalten und Fonds sowie Unternehmun-
gen, an denen er allein oder gemeinsam mit
anderen, der Zuständigkeit des Rechnungs-
hofes unterliegenden Rechtsträgern mit
mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder
Eigenkapitals beteiligt ist oder durch finan-
zielle, wirtschaftliche oder organisatorische
Maßnahmen beherrscht, zu kontrollieren. 

4. PRÜFUNGSGEGENSTAND

Die Prüfungszuständigkeit des Rech-
nungshofes erstreckt sich auf die “Geba-
rung” des jeweiligen Gemeindeverbandes.
Nach Ansicht des österreichischen Verfas-
sungsgerichtshofes ist darunter “ein über
das bloße Hantieren mit finanziellen Mit-
teln hinausgehende Verhalten, das finanzi-
elle Auswirkungen hat”, zu verstehen. Da
dies faktisch für jedes Verwaltungshandeln
gilt, ist damit eine umfassende, sehr weite
Zuständigkeit des Rechnungshofes nor-
miert.

5. PRÜFUNGSZIELE

Die im Bundes-Verfassungsgesetz fest-
gelegten Prüfungsziele, die für die Prüfun-
gen des Bundes, der Länder, der Gemein-
den und der Gemeindeverbände gleich
sind, haben sich auf die ziffernmäßige
Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den
bestehenden Vorschriften, die Sparsam-
keit, die Wirtschaftlichkeit und die Zweck-
mäßigkeit zu erstrecken. 

Bei der Überprüfung der rechnerischen
Richtigkeit handelt es sich um den histori-
schen Ausgangpunkt der Einrichtung der
Rechnungskontrolle. Die Prüfung auf
Übereinstimmung mit den bestehenden
Vorschriften spricht das Prinzip, daß die
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* 305 Verbände nach dem österreichischen Was-
serrechtsgesetz, an denen nicht nur Gemeinden, son-
dern auch andere Personen teilnehmen können.

Abfallgemeindeverbände............. 86

Abgabenprüfungs- und 
-einhebungsverbände................... 14

Krankenhausgemeindeverbände.. 3

Sanitätsgemeindeverbände .......... 436

Sozialhilfeverbände ..................... 52

Staatsbürgerschaftsverbände ....... 248

Standesamtsverbände .................. 248

Schulgemeindeverbände.............. 326

Wasserverbände 
(Abwasserentsorgung,
Hochwasserschutz,
Wasserversorgung)* .................... 522

Sonstige Gemeindeverbände ....... 70

Gesamt........................................ 2.005



Verwaltung in Österreich nur aufgrund der
Gesetze ausgeübt werden darf (Legalität-
sprinzip), an. Die gesetzlichen Vorgaben
bilden die Richtschnur für das Verwal-
tungshandeln und den Maßstab für die
Prüfung des Rechnungshofes.

Das Kriterium der Sparsamkeit bezieht
sich auf die Ausgabenminimierung, das
der Wirtschaftlichkeit auf das bestmögli-
che Verhältnis zwischen Aufwand und Er-
trag und das der Zweckmäßigkeit auf die
Optimierung der zu erfüllenden Aufgaben.
Die genannten Kriterien stellen eine Ein-
heit dar, sie beziehen sich auf eine Ziel-
Mittel-Relation und ermächtigen den
Rechnungshof zu einer umfassenden Effi-
zienzkontrolle des Verwaltungshandelns:
Die verfügbaren Ressourcen sollen derart
eingesetzt werden, daß - gemessen an den
zu erreichenden Zielen - ein Höchstmaß an
Nutzen gestiftet wird.

6. PRÜFUNGSMITTEL UND
PRÜFUNGSVERFAHREN

Das Rechnungshofgesetz erwähnt als
Prüfungsmittel das Verlangen von Auskünf-
ten, die Einsendung von Rechnungsbüchern,
-belegen und sonstigen Unterlagen, die Her-
anziehung von Sachverständigen sowie - am
wichtigsten und praktisch bedeutsamsten -
die Einschau an Ort und Stelle durch die Or-
gane des Rechnungshofes.

Die Prüfung der österreichischen Ge-
meindeverbände wird nach der derzeitigen
Geschäftsverteilung des Rechnungshofes
im Wesentlichen von sieben Abteilung
wahrgenommen: eine ist zuständig für die
Schulverbände, zwei für Krankenanstal-
tenverbände, zwei für Wasserversorgungs-
, Abwasser- und Abfallverbände sowie
zwei für die übrigen Verbände.

Die Einschau an Ort und Stelle wird
dem jeweiligen Gemeindeverband zwischen
einem und zwei Monaten zuvor angekün-
digt. Nach Abschluß der Prüfung und der
Erstellung des entsprechenden Ergebnisses
wird dieses dem Verbandsobmann mit der
Aufforderung übermittelt, dazu Stellung zu
nehmen und die aufgrund der Empfehlun-
gen des Rechnungshofes getroffenen Maß-
nahmen innerhalb von drei Monaten mitzu-
teilen. Anschließend werden der Bericht, die
Stellungnahme und die Gegenäußerung des
Rechnungshofes dem Gemeindeverband,
der Bundesregierung sowie der Regierung
des Bundeslandes übermittelt, in dem der
Gemeindeverband seinen Sitz hat. Den Ab-
schluß findet das Prüfungsverfahren mit der
Veröffentlichung einer gestrafften Fassung
des Prüfungsergebnisses unter Bedachtnah-
me auf die Stellungnahme und die Ge-
genäußerung hiezu in dem der Verbandsver-
sammlung vorzulegenden Jahresbericht
(sogenanannter Tätigkeitsbericht) des Rech-
nungshofes. Bis zu diesem Zeitpunkt sind
die Prüfungsfeststellungen vertraulich.
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EINFÜHRUNG

Zwischen 1984 und 1996 führten die
Regierungen des Vereinten Königreichs ein
Privatisierungsprogramm durch, dass in
wesentlicher Form die Gesamtheit der Tele-
kommunikations-, Gas-, Wasser-, Elektrizi-
tät- und Eisenbahnindustrien von öffentli-
chem Eigentum in privates umwandelte.
Gleichzeitig wurde für jede privatisierte In-
dustrie ein Aufsichtsorgan geschaffen, um
die Kunden der privatisierten Gesellschaf-
ten gegen einen potentiellen Missbrauch ih-
rer Monopolstellungen zu schützen.

Die Aufsichtseinrichtungen unterlie-
gen nicht der ministeriellen Kontrolle, ihre
Ämter sind jedoch staatliche Abteilungen,
die dem Parlament Rechenschaft über ihre
Arbeit ablegen müssen. Das NAO prüft die
Rechnungslegung einer jeden Aufsicht-
seinrichtung und informiert das Parlament
über die Wirksamkeit, mit der eine jede
Aufsichtseinrichtung die von der Gesetz-
gebung geforderten Funktionen und Auf-
gaben erledigt.

Dieser Artikel beschreibt wie das NAO
die Wirksamkeit der Arbeit der Aufsichts-
einrichtungen prüft.

WER SIND DIE
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN?

Vor der ersten grossen Privatisierung
der britischen Telekommunikationen 1984

war das Amt für Verbraucherschutz (einge-
richtet 1973) für die Kontrolle des Schutzes
der Verbraucher und die Erfüllung der Ge-
setze des freien Wettbewerbs im Vereinig-
ten Königreich in ihrer Gesamtheit zustän-
dig. Es hat immer noch diese Rolle inne
und es wird sogar aufgefordert, aktiver zu
sein. Die Privatisierung des öffentlichen
Versorgungsbereichs und der Eisenbahn
brachte jedoch die Schaffung von Einrich-
tungen mit sich, die sich der Aufsicht spezi-
fischer Industrien widmeten, wie in der Ta-
belle 1 veranschaulicht wird.

WARUM WURDEN DIE
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN
GESCHAFFEN?

Die Versorgungsgesellschaften wurden
als Monopole oder fast Monopole entwe-
der auf einer nationalen Basis im Fall der
Telekommunikationen, Gas und Eisenbahn-
infrastruktur, oder als regionale Monopo-
le (Wasser und Elektrizität) privatisiert.
Sollte kein Aufsichtsorgan bestehen,
wären diese Gesellschaften im Stande, ih-
re Monopolstellung auszunutzen. Die
Kunden könnten bei zu hohen Preisen und
zu niedrigen Dienstleistungen nicht die
Versorgungsgesellschaft wechseln. Die
Monopole, ganz gleich, ob sie sich in öf-
fentlicher oder privater Hand befinden, ha-
ben auch zu wenig Anreize, um wirksam
zu operieren, bis Konkurrenz für die

Die 
Versorgungsge-
sellschaften
wurden als 
Monopole oder
fast Monopole
entweder auf 
einer nationalen
Basis im Fall
der Telekommu-
nikationen, Gas
und Eisenbahn-
infrastruktur,
oder als 
regionale 
Monopole 
(Wasser und
Elektrizität) 
privatisiert.
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Die Rechnungsprüfung 
der Aufsichtseinrichtungen des 

Vereinigten Königreichs - Die Erfahrung 
des National Audit Office

JOHN ASHCROFT 
Direktor des Geschäfts- und öffentlichen Versorgungsbereichs, National Audit Office

Zwischen 1984 und 1996 führten die Regierungen des Vereinten Königreichs ein Pri-
vatisierungsprogramm durch, dass in wesentlicher Form die Gesamtheit der Tele-
kommunikations-, Gas-, Wasser-, Elektrizität- und Eisenbahnindustrien von öffentli-
chem Eigentum in privates umwandelte. Gleichzeitig wurde für jede privatisierte
Industrie ein Aufsichtsorgan geschaffen, um die Kunden der privatisierten Gesell-
schaften gegen einen potentiellen Missbrauch ihrer Monopolstellungen zu schützen.



Schaffung eines Marktanreizes eingeführt
wird. Sogar wenn Konkurrenz besteht,
können dominierende Gesellschaften in
wettbewerbsfeindlicher Weise handeln.

Die Aufsichtseinrichtungen wurden al-
so gegründet, um die Öffentlichkeit gegen
die Risiken solcher Missbräuche zu schüt-
zen. Jedes Gesetz, dass eine Industrie pri-
vatisierte, spezifizierte die Pflichten und
Funktionen des von diesem geschaffenen
Aufsichtsorgans. Diese Pflichten und
Funktionen sind nicht für alle Aufsichts-
einrichtungen dieselben, aber sie wenden
im Allgemeinen ähnliche Prinzipien an:

• Schutz der Kunden der privatisierten
Versorgungsgesellschaften gegen Mono-
polausnutzungen, wo diese bestehen soll-
ten; dieses beinhaltet den Schutz bezüglich
des Preises und der Qualität der Dienstlei-
stungen, Förderung der Sparsamkeit und
Wirksamkeit in der Herstellung und die
Garantie eines gleichen Zugangs zu den
Dienstleistungen für verschiedene Kun-
dengruppen;

• Zur Verfügungstellung oder Förde-
rung der Entwicklung einer effektiven
Konkurrenz auf dem industriellen Sektor,
einschliesslich die Anwendung des Wett-
bewerbgesetzes und

• Garantie, dass die beaufsichtigten
Gesellschaften in der Lage sind, ihre Akti-
vitäten zu finanzieren.

Einige Aufsichtseinrichtungen haben
zusätzliche Aufgaben. Das Elektrizitäts-
aufsichtsorgan hat die Aufgabe, die Wirt-
schaftlichkeit im Stromverbrauch zu för-
dern und die Aufsichtseinrichtung für die
Eisenbahn hat die Pflicht, den Gebrauch
des Eisenbahnnetzes zu verstärken. Um al-

le diese Pflichten und Funktionen aus-
führen zu können, verfügen die Aufsicht-
seinrichtungen über eine Reihe von Befug-
nissen, von denen viele aus den Lizenzen
stammen, die das Funktionieren der der
Aufsicht unterliegenden Gesellschaften er-
lauben, insbesondere die Befugnis, eine
Gesellschaft anzuweisen, konkrete Hand-
lungen zu unternehmen, die in Erfüllung
der Bedingungen der Lizenzen gefordert
werden. Mittels der Kontrolle der Erfül-
lung der Lizenz seitens der Gesellschaften,
vergewissern sich die Aufsichtseinrichtun-
gen der Erfüllung ihrer eigenen Ziele und
Verpflichtungen.

PRÜFUNGEN DER
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN
SEITENS DES NATIONAL 
AUDIT OFFICE

Seit 1993 hat das National Audit Offi-
ce überprüft, wie wirksam die Aufsichts-
einrichtungen ihre Pflichten und Funktio-
nen erfüllt haben (Tabelle 2).

Eine derart umfangreiche Reichweite
der Pflichten und Funktionen in so zahlrei-
chen Aufsichtseinrichtungen bedeutet, dass
das National Audit Office jedes Jahr die zu
deckenden Arbeitsaspekte der Aufsichtsein-
richtungen auswählen muss. Das National
Audit Office entwirft daher mittels der
Identifizierung wichtiger Aufsichtsberei-
che, die einer Prüfung unterzogen werden
könnten, ein Arbeitsprogramm. Das Natio-
nal Audit Office konzentriert sich beson-
ders auf Themen, die für das Parlament, die
Kunden der der Aufsicht unterliegenden
Gesellschaften und für die Aufsichtsein-

Seit 1993 hat
das National
Audit Office
überprüft, wie
wirksam die
Aufsichtsein-
richtungen ihre
Pflichten und
Funktionen 
erfüllt haben
(Tabelle 2).

Die Aufsichtsein-
richtungen wurden
also gegründet, um
die Öffentlichkeit
gegen die 
Risiken solcher 
Missbräuche zu
schützen.
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Industrie Name der Aufsichtseinrichtung Entste-
hungsdatum

Telekommunikationen Office of Telecommunications (OFTEL) 1984

Gas Office of Gas Supply (OFGAS) 1986

Wasser Office of Water Services (OFWAT) 1989

Elektrizität Office of Electricity Regulation (OFFER) 1989

Eisenbahnen Office of Rail Regulator (ORR) 1993

Post Postal Services Commission (Postcomm)1 2000

TABELLE 1 - Die spezifischen Aufsichtsseinrichtungen der Industrie

1 Die Postal Service Commission wurde in Schattenform geschaffen, da die Post sich immer noch in öffent-
licher Hand befindet.



richtungen selbst zusätzliche Werte erbrin-
gen könnten.

DIE VORGEHENSWEISE DES
NATIONAL AUDIT OFFICE BEI
DER PRÜFUNG DER
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN

Bei der Durchführung der Prüfung der
Aufsichtseinrichtungen ist das National
Audit Office bestrebt:

• Sich auf die Resultate von Interesse
für den Kunden, die Gesellschaft und die
Umwelt zu konzentrieren;

• zusätzliche Werte mittels der Identi-
fizierung von möglichen Verbesserungen
im Aufsichtsprozess anzubieten;

• mit den Entwicklungen Schritt zu
halten, damit es sein Augenmerk auf The-
men richten kann, die am meisten davon
profitieren und
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Aufsichts- Datum Titel Gegenstand
einrichtung

OFTEL 1993 Erfüllung der Lizenz und Lizenzerfüllung
Verbraucherschutz

OFGAS 1996 Die Regulierung der Gastarife: Preiskontrolle
Der Gaskostenindex

OFTEL, OFGAS, 1996 Die Arbeit des Generaldirektors Allgemeine
OFWAT, OFFER der Telekommunikationen, Gas-, Pflichten

Wasser-, und Stromversorgung

OFWAT 1997 Regulierung und Verfolgung der Dienstleistungs-
Qualität der von der qualität
Wasserindustrie für die Kunden
erbrachten Dienstleistungen in
Wales und England

OFTEL 1998 Entgegenwirken der Anwendung des
wettbewerbsfeindlicen Praktiken Wettbewerbsge-
in der Industrie der setzes
Telekommunikationen

OFFER 1998 Verbesserung der Umweltschutz
Energiewirksamkeit, die zu Lasten
des Kunden finanziert wird

OFGAS 1999 Dem Kunden die Wahl lassen - Förderung des
die Einführung der Konkurrenz Wettbewerbs
auf dem nationalen Gasmarkt

OFTEL, OFGAS, 1999 Wie die Aufsichtseinrichtungen Verbraucherschutz
OFWAT, OFFER der Versorgungsgesellschaften

das Problem des Jahres 2000
auf dem Versorgungssektor 
angreifen

OFT 2000 Schutz des Kunden gegen Verbraucherschutz
unlautere Handelspraktiken

ORR 2000 Gewährleistung der Instandhaltung Investmentaufsicht
der Eisenbahninfrastruktur und
der Erneuerung des 
Eisenbahnnetzes

TABELLE 2 - Von dem National Audit Office veröffentlichte Berichte 
über die Aufsichtseinrichtungen



• die erforderlichen Fähigkeiten auf-
recht zu erhalten und zu entwickeln, um
diesen drei Herausforderungen Folge lei-
sten zu können.

Es folgen einige Beispiele für diese
Vorgehensweise:

Die Studien des National Audit Offices
konzentrieren sich in erster Linie auf die
von den Aufsichtseinrichtungen erzielten
Resultate. So prüft zum Beispiel der Be-
richt des National Audit Office für das Jahr
2000 über die Aufsichtseinrichtung der Ei-
senbahnen, bis zu welchem Punkt sie sich
vergewissert, dass die Eisenbahnen instand
gehalten und erneuert werden. Railtrack ist
die Gesellschaft, die das Eisenbahnnetz be-
sitzt und betreibt und in Übereinstimmung
mit ihrer Lizenz hat sie die Pflicht, das
Netz instand zu halten und zu erneuern.
Demzufolge konzentriert sich das National
Audit Office darauf festzustellen, wie gut
die Aufsichtseinrichtung ihren Job erfüllte,
der darin besteht, sich zu vergewissern,
dass Railtrack seinen Verpflichtungen
nachkommt und das NAO prüft nicht, wie
gut Railtrack seinen Erfüllungen nachkam.
Dieses machte es dem National Audit 
Office möglich, Wege zu finden, die den
Aufsichtsprozess verbessern könnten.

Das National Audit Office kann mittels
der Identifizierung von Mitteln und We-
gen, die Vorgangsweise zur Erzielung von
Aufsichtszielen in praktischer und ko-
steneffektiver Weise zu verbessern, zusätz-
liche Werte erbringen. Eine allgemein an-
gewandte Methodologie ist das Studium
der Meinungen der der Aufsicht unterlie-
genden Gesellschaften und der Kunden
über den Impakt der Aufsicht. So analy-
sierte das National Audit Office bei Erstel-
lung des Berichts für 1999 über den Wett-
bewerb auf dem Gassektor, ob den Kunden
die Möglichkeit der Wahl von Gasversor-
gern bewusst war und ihre Erfahrungen bei
dem Wechsel des Versorgers. Dieses sorg-
te für wertvolles Material, wie die Auf-
sichtseinrichtung helfen kann, die dem
Kunden zu Verfügung stehende Informati-
on zu verbessern.

Schnelle technologische Fortschritte
und der strukturelle Wandel des Marktes
sind gegenwärtig ein Merkmal der der
Aufsicht unterliegenden Gesellschaften,
insbesondere bei den Telekommunkatio-
nen und sowohl die Aufsichtseinrichtung
als auch der Rechnungsprüfer muss mit

diesen Fortschritten Schritt halten. Zum
Beispiel erstellte das National Audit 
Office 1999 zwei Berichte darüber, wie
die Aufsichtseinrichtungen sich dem Pro-
blem des Jahres 2000 in den entsprechen-
den Industrien gestellt hatten. Die Re-
strukturierung der Märkte zwecks
Wettbewerberlaubnis war das Thema ver-
schiedener kürzlicher Berichte des Natio-
nal Audit Office.

Der Umfang der von einer Aufsicht-
seinrichtung auszuführenden Pflichten und
Funktionen erfordert die Benutzung eines
grossen Ausmasses von spezialisierten
Kenntnissen (gesetzliche, statistische, wirt-
schaftliche und buchhalterische) in einer
jeden Aufsichtseinrichtung. Um die Arbeit
einer Aufsichtseinrichtung zu prüfen, muss
der Prüfer ebenfalls diese Kenntnisse besit-
zen, um die Angelegenheiten zu verstehen,
der sich die Aufsichtseinrichtung stellen
muss und um die Arbeit der von der Auf-
sichtseinrichtung angestellten Experten zu
erfassen. Das National Audit Office nimmt
dieses vor, indem es zusätzlich zu den tra-
ditionellen Grundfertigkeiten der Buchhal-
tungsexperten Volkswirte und Statistiker
heranzieht oder mittels der Ernennung von
Beratern für die Beratung von Experten.
Das National Audit Office ernannte zum
Beispiel Ingenieure für die Mitarbeit bei
der Erstellung des Berichts über die Auf-
sichtseinrichtung der Eisenbahnen und auf
den freien Wettbewerb spezialisierte Volks-
wirte und Rechtsanwälte für das Examen
von 1998 darüber, wie sich die Telekom-
munikationen dem wettbewerbsfeindlichen
Verhalten stellen. In Verbindung hiermit
wurden Berichte über das Thema erstellt,
wie die Aufsichtseinrichtungen zum Unter-
nehmensziel des National Audit Office bei-
tragen können, dass darin besteht, 8 Pfund
Sterling für jedes vom NAO ausgegebene
Pfund Sterling zu sparen. Die Studie von
1998 über den Plan der Aufsichtseinrich-
tung des Elektrizitätssektors gemäss dem
die Elektrizitätsgesellschaften ihren Kun-
den helfen, einen wirksameren Gebrauch
des Stroms zu machen, führte zu Empfeh-
lungen, die eine Einsparung für die Kun-
den von 2,8 Millionen Pfund Sterling für
1999 ausmachten, mehr als das zehnfache
der Kosten der Studie. Und die Empfehlun-
gen trugen zu einer Erweiterung des Plans
bei und zu zusätzlichen Ersparnissen von
ca. 25 Millionen Pfund Sterling pro Jahr
seit April 2000.

Die Studien des
National Audit 
Offices 
konzentrieren 
sich in erster 
Linie auf die von
den Aufsichtsein-
richtungen 
erzielten Resultate.

Der Umfang der
von einer Aufsichts-
einrichtung 
auszuführenden
Pflichten und 
Funktionen 
erfordert die 
Benutzung eines
grossen Ausmasses
von spezialisierten
Kenntnissen 
(gesetzliche,
statistische,
wirtschaftliche und
buchhalterische) 
in einer jeden 
Aufsichtseinrich-
tung.

Das National 
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Wegen, die 
Vorgangsweise
zur Erzielung von 
Aufsichtszielen in
praktischer und
kosteneffektiver
Weise zu 
verbessern,
zusätzliche Werte
erbringen.
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DIE AUFFINDUNGEN DES
NATIONAL AUDIT OFFICE 
BEI DER PRÜFUNG DER
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN

Als Resultat der in der Tabelle 2 bein-
halteten Berichte hat das National Audit
Office dem Parlament eine solide Grundla-
ge von Kenntnissen und Erfahren über wie
die Aufsichtseinheiten arbeiten, die Ange-
legenheiten, denen sie sich zu stellen ha-
ben und wie diese in Angriff zu nehmen
sind, zur Verfügung gestellt. Diese Erfah-
rung ist für verschiedene Aspekte nützlich:

• Vergleichende Prüfungen der Vorge-
hensweisen einer Anzahl von Aufsichts-
einrichtungen in einer bestimmten Ange-
legenheit erlaubt dem National Audit 
Office, die Bereiche der besten Praktiken
und die schwachen Punkte in der Verfah-
rensweise einer oder mehrerer Aufsicht-
seinrichtungen festzustellen. Das Examen,
wie zum Beispiel die Aufsichtseinrichtun-
gen das Problem des Jahres 2000 in An-
griff nahmen, identifizierte Bereiche, wo
alle Aufsichtseinrichtungen sich eine ein-
heitliche Verfahrensweise für die unabhän-
gige Überprüfung durch Berater der Vor-
bereitung der Systeme der der Aufsicht
unterliegenden Gesellschaften zu eigen
machen konnten.

• Die Prüfung, wie eine Aufsichtsein-
richtung ein Thema behandelt hat, schafft
eine Grundlage zur Überprüfung, wie an-
dere Aufsichtseinrichtungen an das gleiche
Problem herangehen können. Nachdem der
Bericht über wie die Aufsichtseinrichtung
des Gases die Konkurrenz auf dem natio-
nalen Versorgungsmarkt einführte, erstellt
wurde, überprüft das National Audit Office
gegenwärtig, wie die Aufsichtseinrichtung
des Elektrizitätssektor die Konkurrenz auf
dem nationalen Stromversorgungsmarkt
einführte.

• Die Kenntnisse und Erfahrung darü-
ber, wie andere Aufsichtseinrichtungen ein
Problem in Angriff nehmen, ist bei den
Empfehlungen für die der Prüfung unter-
zogenen Aufsichtseinrichtung interessant,
auch wenn das National Audit Office vor-
her keine direkt mit diesem Problem ver-
bundene Prüfung vorgenommen hat. Zum
Beispiel gab die Kenntnis, wie das Was-
seraufsichtsorgan unabhängig berichtende
Ingenieure für die Überprüfung von Infor-
mation der der Aufsicht unterliegenden
Gesellschaften einsetzt, Anlass zu einer

Empfehlung, wie die Aufsichtseinrichtung
der Eisenbahnen sich in gleicher Weise der
verlässlichen Information einer anderen
der Aufsicht unterliegenden Gesellschaft
bedienen kann.

REAKTIONEN AUF DIE BERICHTE
DES NATIONAL AUDIT OFFICE

Der erste Abnehmer des National Au-
dit Office ist der Ausschuss für Prüfung
der öffentlichen Ausgaben des Unterhau-
ses, der das Parlament darüber informiert,
wie zweckgemäss die Ministerien ihr Geld
ausgeben. Der Ausschuss schätzte die Be-
richte über die Aufsichtseinrichtungen und
begrüsste die Chance, die Aufsichtsein-
richtungen bei Voruntersuchungen auf-
grund der Berichte des National Audit Of-
fice befragen zu können. Die Berichte
wurden auch ausführlich in der Presse und
den Medien behandelt. Die Aufsichtsein-
heiten selbst begrüssen die Berichte des
National Audit Office, die ihnen zusätzli-
che Werte vermitteln.

Die Auffindungen in den Berichten des
National Audit Office haben die Regie-
rung, die Aufsichtseinrichtungen und die
Verbraucher gleichermassen beeinflusst.
Der Bericht des Jahres 1996 über alle Auf-
sichtseinrichtungen ist erwähnenswert,
denn er war die erste umfassende Über-
prüfung der Aktivitäten der Aufsichtsein-
richtungen dieser Art und die Regierung
erkannte den Wert der Auffindungen in der
nachfolgenden Überprüfung der Regulie-
rungen des Versorgungsbereichs an. Bis
jetzt haben die Aufsichtseinheiten alle in
den Berichten gemachten Empfehlungen
angenommen. In dem Bericht für das Jahr
1999 über die Aufsichtseinrichtung für das
Gas wurden die finanziellen Einsparungen
hervorgehoben, die die Verbraucher ma-
chen könnten, wenn sie zu einem anderen
Gasversorger übergehen.

Als Teil der INTOSAI-Arbeitsgruppe
für die Rechnungsprüfung von Privatisie-
rungen und als aktives Mitglied der EU-
ROSAI hat das National Audit Office zur
Entwicklung seitens der INTOSAI von ei-
nem Richtliniensatz für Rechnungsprüfer
der Aufsichtseinrichtungen beigetragen.
Die Arbeitsgruppe wurde in dieser Arbeit
intensiv von anderen Obersten Rech-
nungskontrollbehörden unterstützt, die auf
eine Studie über die Prüfung von wirt-
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schaftlichen Regulierungen im Jahre 1999
antworteten und die zu dem Entwurf der
Richtlinien durch Kommentare und Erfah-
rungsbeispielen von Prüfungen der Auf-
sichtsorgane in aller Welt beitrugen. Der
Entwurf dieser Richtlinien steht auf 
der Webseite der Arbeitsgruppe zur Verfü-
gung [http://www.nao.gov.uk/intosai/
wgap.home.htm

ZUKÜNFTIGE ARBEIT DES
NATIONAL AUDIT OFFICE
BEZÜGLICH DER
AUFSICHTSEINRICHTUNGEN

Ein Teil der zukünftigen Herausforde-
rung des National Audit Office wird es sein,
dem Bereich, auf dem die Aufsichtseinhei-
ten jetzt gut eingerichtet sind - das Tele-
kommunikationsaufsichtsorgan wurde zum
Beispiel vor mehr als 15 Jahren eingerichtet
- einen zusätzlichen Wert zu geben. Die
Aufsichtseinrichtungen verstehen die von
ihnen beaufsichtigten Gesellschaften besser
und die Techniken und Normen der Regu-
lierung sind jetzt gut festgelegt. Aber solan-
ge das National Audit Office weiterhin zu-
sätzliche Werte erbringt, werden diese von
den Aufsichtseinrichtungen begrüsst.

Obwohl einige Industrien, die bei der
Privatisierung Monopole waren, sich dem
Wettbewerb geöffnet haben, ist eine Auf-
sicht wichtig und die Aufsichtseinrichtun-
gen müssen Entwicklungen beobachten,

um sich zu vergewissern, dass der Wettbe-
werb wirksam ist. Einige Teile der regulier-
ten Industrien werden immer Monopole
bleiben und bedürfen deshalb der Aufsichts-
einrichtung. Die gegenwärtig vom Parla-
ment zu verabschiedende Gesetzgebung be-
inhaltet neue Aufgaben zumindestens für
einige Aufsichtseinheiten, besonders wird
ihre Pflicht dem Verbraucher gegenüber er-
höht. Die Regierung hat ebenfalls die Auf-
sichtseinrichtung des Gases und die des
Stroms zusammengelegt, um den Umstand
zu reflektieren, dass eine Reihe von Gesell-
schaften in beiden Industrien operieren, und
ist auch dabei, neue Aufsichtsorgane zu
schaffen, wie der Ausschuss für das Post-
wesen, der die Postindustrie regeln wird.

Diese Wandlungen sind sowohl Her-
ausforderungen als auch Gelegenheiten
für das National Audit Office. Das Natio-
nal Audit Office wird weiterhin versu-
chen, Berichte zu präsentieren, die dem
Parlament wertvolle Informationen darü-
ber gibt, in welcher Form die Aufsichts-
befugnisse benutzt werden und den 
Aufsichtseinrichtungen wird es helfen,
zweckmässige Praktiken zu verbreiten,
was wiederum den von ihnen regulierten
Industrien zugute kommt und die Ver-
braucher schützt.

Bei der Vorbereitung dieses Artikels ha-
be ich die Unterstützung des Teams für die
wirtschaftliche Regulierung des National
Audit Office und insbesondere die von Si-
mon Banner und Chris Shapcott erhalten.
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Das UK 
National 
Office hat
kürzlich mit
Ernst & Young
einen 
dreijährigen
Vertrag für die
Ausführung 
einer Reihe
von Rech-
nungsprüfun-
gen der 
informations-
technischen 
Infrastruktur
des Inland 
Revenue 
(Finanzamt)
abgeschlossen.
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Die Rechnungsprüfung von 
komplizierten informationstechnischen

Infrastrukturen
MIKE GILBERT

Rechnungsprüfungsdirektor des UK National Audit Office (NAO) die Oberste
Rechnungskontrollbehörde von Grossbritannien

Das Personal, dass sich normalerweise der Finanzprüfungen widmet, ist verantwort-
lich für einen Grossteil der Prüfungen von Informatiksystemen, die das National Audit
Office von Grossbritannien (NAO) durchführt. Das NAO verfügt jedoch ebenfalls über
eine Gruppe von ca. 20 Spezialrechnungsprüfern, die Rechnungsprüfungen von kom-
plizierten Informatiksystemen durchführen und den Spezialisten für Finanzprüfungen
und Prüfungen der optimalen Mittelverwendung mit Beratung und Führung zur Seite
stehen. Dieser Artikel analysiert das dreijährige Abkommen, dass das NAO mit Ernst
& Young unterzeichnete, ein führendes Rechnungsprüfungsunternehmen für die Aus-
bildung unserer Spezialisten in der Rechnungsprüfung von Informatiksystemen und
die Ausdehnung unserer Rechnungsprüfungen auf die Prüfung komplizierter Infor-
matikinfrastrukturen.

EINFÜHRUNG

Das UK National Office hat kürzlich
mit Ernst & Young einen dreijährigen Ver-
trag für die Ausführung einer Reihe von
Rechnungsprüfungen der informations-
technischen Infrastruktur des Inland Reve-
nue (Finanzamt) abgeschlossen. Gegen-
stand dieses Vertrags ist die Kontrolle der
Art und Weise, in der EDS (UK) Ltd., der
technologische Geschäftspartner des Fi-
nanzamts, problematische Infrastruktur-
dienstleistungen auf Rechnung des Finanz-
amts ausführt. Diese Rechnungsprüfungen,
die ein integrierender Bestandteil der infor-
mationstechnischen Prüfung des Finanz-
amts seitens des UK NAO sind, beinhalten
die Kapazität, Interface, Netz und Manage-
ment der Änderungskontrolle über ICL-,
IBM-, UNIX- und NT-Plattformen. Im
Mittelpunkt unseres Programms für infor-
mationstechnische Prüfungen steht unsere
Untersuchung der vom Finanzamt benutz-
ten Normen und Verfahren zur Steuererhe-
bung sowie unsere Prüfung der Finanzkon-
ten dieser. Demzufolge vergewissern wir
uns, dass die entscheidenden Geschäftssy-
steme auf Anforderung zugreifbar sind und
die Information sicher und ganzheitlich
verarbeiten.

ERWEITERUNG UNSERER
RECHNUNGSPRÜFUNG

Bis vor kurzem beinhaltete unsere in-
formationstechnische Prüfung des Finanz-
amts jährliche Prüfung der Operationen
der wichtigsten Computerinstallationen
sowie entscheidende kommerzielle An-
wendungen, Informationstechnik und Da-
tenschutz, sowie die Entwicklung neuer
Anwendungen und Systeme. Da sich je-
doch das Finanzamt immer mehr auf kom-
plexe ineinander verflochtene informa-
tionstechnische Systeme, die Einführung
von elektronischen Dienstleistungen, pa-
pierlosen Handel und modernisierende
Regierungsinitiative stützt, sah sich das
NAO veranlasst, das Prüfungsbereich auf
das mit der Infrastruktur der informations-
technischen Infrastruktur des Amtes ver-
bundene Risikomanagement zu erweitern.
Der Grund hierfür ist, dass ein einwand-
freies Funktionieren von entscheidenden
Geschäftssystemen die gesamte und exak-
te Übertragung von Information zwischen
vernetzten Anwendungen, Datenzentren
und lokalen Dienststellen fordern, sowie
eine wirksame Kontrolle der Hauptgeba-
rungsverfahren wie das Kapazitäts- und
Änderungsmanagement.



DER VERTRAG MIT 
ERNST & YOUNG

Hauptziel dieses Vertrags für das NAO
und Ernst & Young ist, die geforder-
ten Rechnungsprüfungen zusammen vor-
zunehmen. Dies bedeutet das, obwohl
Ernst & Young die volle Haftung für die
Erbringung dieser Rechnungsprüfungen in
Übereinstimmung mit dem geforderten
Standard übernimmt, dass NAO-Personal
mit Ernst & Young in der Planung und
Ausführung von Keyrechnungsprüfungen
und in der Übergabe der Endberichte zu-
sammenarbeitet. Demzufolge hat sich
Ernst & Young in Übereinstimmung mit
den Vertragsbedingungen verpflichtet,
dem Personal des NAO Ausbildung und
Unterstützung angedeihen zu lassen und
ihre Kenntnisse mit dem NAO-Personal
mit der entsprechenden vorherigen Geneh-
migung zu teilen. Das Personal des NAO,
dass mit Ernst & Young arbeitet, hat eine
Grundbasis der Technik für die Prüfung
von Informatiksystemen erworben und
verpflichtet sich, diese Studien und Aus-
bildung in Abhängigkeit von den Anforde-
rungen weiterzuführen. Von der Zusam-
menarbeit erwarten beide Teile das Beste
der Praxis des öffentlichen und des priva-
ten Sektors anzuwenden, zwecks Erweite-
rung der Grundkenntnisse und der Prü-
fungstechniken, sowie zur Garantie eines
adäquaten Funktionierens der Prüfungssy-
steme und des Flusses von qualitätsreichen
internen Berichten, die Empfehlungen für
die Direktion des Finanzamtes beinhalten.

Die unter diesem Vertrag durchgeführ-
ten Rechnungsprüfungen müssen sich den
Verordnungen des Ausschusses für Bu-
chungsmethoden und den Normen des
Ausschusses für Kontroll- und Rechnungs-
prüfungssysteme (ISACA) anpassen. Die
Prüfungen müssen ebenfalls in Überein-
stimmung mit den COBIT-Zielen und auf
adäquaten Ebenen durchgeführt werden,
wie es die Zentralagentur für Informatik
und Telekommunikationen (CCTA) in
ihren Veröffentlichungen “Infrastrukturbi-
bliothek” diktiert, in Abhängigkeit von der
Anwendbarkeit dieser.

Die Beteiligung an den Prüfungen un-
ter diesem Vertrag beschränkt sich nicht
nur auf das Personal des NAO, dass auf
dem Gebiet der Rechnungsprüfungen des
Finanzamts arbeitet. Anderen Angestellten
dieser Institution wurde die Möglichkeit

angeboten, mit Ernst & Young zusammen
zu arbeiten sowie auch mit dem Dienst der
Internen Kontrolle des Finanzamtes. In der
Ausübung der mit diesem Vertrag über-
nommenen Verpflichtungen, möchten sich
sowohl das NAO als auch Ernst & Young
vergewissern, dass der öffentliche Dienst
den grössten Nutzen aus den investierten
Summen zieht.

Beide Parteien haben anerkannt, dass,
damit sich der Vertrag so entwickelt, wie
vorgesehen, es erforderlich ist, dass eine
perfekte und offene Kommunikation zwi-
schen ihnen besteht. Dieses erfordert die
Ernennung von Verbindungsbeamten auf
beiden Seiten, sowie auch die Verabschie-
dung von Protokollen für die Lösung aller
Diskrepanzen in einer konstruktiven und
schnellen Form. Der Erfolg dieses Ver-
trags wird ebenfalls von dem Vertrauen ab-
hängen, dass das Finanzamt und EDS in
die Fähigkeit des Vertragspartners setzen,
dass dieser die Vertraulichkeit der Infor-
mation zu wahren weiss und die Arbeit auf
die adäquaten beruflichen Niveaus richten
kann, damit die Unterbrechungen des
Amts und der EDS (UK) Ltd. auf einem
Mindestmass gehalten werden können.

Bezüglich der Sicherheit und der Ver-
traulichkeit der Information hat Ernst &
Young eine Reihe von Massnahmen ergrif-
fen, die garantieren, dass ihre Aktivitäten
sicher sind; diese Massnahmen wurden
von der Sicherheitseinheit des Dezernats
für Einkommenssteuer zertifiziert. Diese
beziehen sich auf die Kontrolle des Perso-
nals, dass unter diesem Vertrag arbeitet,
die Eintragung der erhaltenen Dokumente,
die verschlossene Aufbewahrung dieser
und die Verteilung an alle Angestellten von
Information über die Sicherheitspolitik.

Zwecks Gewähr, dass alle Prüfungen
in effizienter Art und Weise ausgeführt
werden, hat das NAO Verbindungspunkte
sowohl im Amt als auch mit der EDS
(UK)Ltd. geschaffen, die die Aktivitäten
ihrer eigenen Organisationen koordinieren
und alle Zweifel über den Verbindungsbe-
amten des NAO kanalisieren. Dieses er-
laubt nicht nur eine schnelle Lösung der
Anträge und der Probleme beider Parteien,
sondern gewährt auch eine perfekte und
offene Kommunikation zwischen den Prü-
fern und den Geprüften, was wiederum ei-
ne Voraussetzung für den Erfolg eines Ver-
trags dieser Art ist. 
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In diesem Sinn stellt das Finanzamt
und EDS (UK) Ltd. Ernst & Young allge-
meine Information über die Organisation
zur Verfügung, über den zwischen beiden
gültigen Vertrag sowie andere nützliche
Daten für den Beginn der Arbeit. Ernst &
Young verpflichtete sich ihrerseits, ihre
Prüfungsprogramme mit EDS (UK) Ltd.
vor Arbeitsbeginn zu teilen, diese über die
Fortschritte und die anfallenden Themen
sowie über Prüfungsverfahren auf dem
Laufenden zu halten, die Auffindungen der
Kontrolle vor Erstellung des Berichts zur
Verfügung zu stellen und den endgültigen
Bericht im Entwurf zur Debatte vorzule-
gen. Ernst & Young verpflichtete sich
ebenfalls, die Penetrationsproben mitzu-
teilen, was die Benutzung von speziellen
Software beinhaltet. Dieses geschieht zur
Absicherung, dass EDS (UK) Ltd. die
Chance hat, vor Benutzung jegliche Soft-
ware auszuprobieren und die Systeme und
Daten festzulegen, die für die Proben zur
Verfügung gestellt werden.

Ernst & Young hat erlaubt, dass die Ar-
beiten in einer gleitenden Arbeitszeit aus-
geführt werden können, zur Absicherung,
dass, wenn erforderlich, wegbereitende
Techniken angewendet werden, dass die
Programme unter der Berücksichtigung
der individuellen Umstände einer jeden
Prüfung ausgeführt werden und dass diese
Arbeit dort ausgeführt wird, wo dieses
möglich ist und zu den Zeitpunkten, die
für EDS (UK) Ltd. am nützlichsten sind.
Dieses, zusammen mit der Politik des
NAO, sowohl das Amt als auch EDS (UK)
Ltd. als Beobachter in die Schlüsselphasen
des Ausschreibungsverfahrens einzubin-
den, hat dazu geführt, dass beide Parteien
eine offene und konstruktive Haltung an-
gesichts der Arbeit einnehmen.

EMPFEHLUNGEN FÜR
DIEJENIGEN, DIE DIESE
OPERATION WIEDERHOLEN
MÖCHTEN

Der Zuschlag dieses Vertrags war kom-
pliziert und wurde mit der Beratung von
KPMG ausgeführt. Sie bedurfte des Studi-
ums aller Informatikaktivitäten des Fi-
nanzamts und der hiermit verbundenen In-
frastruktur. Diese Operation dauerte mehr
als neun Monate und erforderte eine wich-

tige Kooperation zwischen dem Finanzamt
und EDS (UK) Ltd.

Diese Situation herrschte seit dem Be-
ginn, da die Operation detailliert unseren
Kunden vor Beginn der Arbeit erklärt und
minuziös geplant wurde. Auf diese Art und
Weise wurde die Belastung von Dritten auf
ein Mindestmass reduziert. Dieses hatte
zur Folge, dass die gesammelte Informati-
on in einer Form präsentiert wurde, die so-
wohl für EDS (UK) Ltd. als auch für das
Amt nützlich war.

Nach Vervollständigung des Studiums
war der Entwurf für die Einberufung der
Ausschreibung relativ einfach. Zwecks
Absicherung, dass die Kosten der indivi-
duellen Ausgaben strengstens kontrolliert
werden, stellte das Finanzamt ausreichen-
des technisches und Material anderer Art
zur Verfügung, was den Bietern die Vorla-
ge von Festpreisangeboten für eine jede
der angebotenen Handlungen erlaubte.
Dieses war nur möglich, weil das Finanz-
amt vereinbarte, dass diese Information
zur Verfügung gestellt werden konnte.
Zum Schutz der Vertraulichkeit der Syste-
me des Finanzamtes wurden die Bieter,
die keinen Zuschlag erhielten, verpflich-
tet, die Dokumentation der Ausschreibung
zurückzugeben und zu zertifizieren, dass
sie keine Kopie auf irgendeinem Datenträ-
ger zurückbehielten. Den Bietern wurde
ebenfalls die Möglichkeit gegeben, dem
NAO, dem Amt und EDS vor Einsendung
der Angebote Fragen zu formulieren. Das
Finanzamt und EDS wohnten ebenfalls
der Angebotsvorlage bei, die im NAO
stattfand und das NAO vergewisserte sich,
dass keine der Parteien Einwendungen ge-
gen den Zuschlag des Vertrags hatte.

Es ist offensichtlich, dass der Zu-
schlagsprozess lange Zeit beanspruchte
und kompliziert war. Demzufolge, wenn
andere ORKB einen ähnlichen Vertrag
vergeben möchten, dürfen sie nicht die
Zeit unterschätzen, die für diese Prozess-
phase der Vertragsvergabe erforderlich 
ist. Der Schlüssel zum Erfolg bei einem
Vertrag dieser Art ist, dass sich von Anbe-
ginn die Ämter, Kunden und externen
Partner über das Konzept einig sind, dass
ausreichende Zeit für die Vorbereitung des
Angebots und die dieses begleitenden
technischen Anhänge vorhanden ist und
dass die interessierten dritten Parteien über
die Fortschritte informiert werden.
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Bei Erstellung der Ausschreibungsein-
berufung ist es nützlich, über die unmit-
telbaren Aufgaben, die man ausführen
will, hinauszugehen und zu erwägen, wie
der Vertrag entworfen werden sollte. Die-
ses erlaubt, dass die Körperschaft, die die-
sen Vertrag abschliesst, darauf vorbereitet
ist, in Zukunft zusätzliche Produkte ein-

zufügen. Nach Zuschlag müssen die Ar-
beitsverträge sorgfältig entworfen wer-
den, damit das Resultat eine hohe Qualität
erreicht und ein Forum schafft, in dem die
in diesen Prozess eingebundenen Partner
das Vertragsprojekt in seiner Gesamtheit
und seinen Einzelheiten debattieren kön-
nen.

Die Mitgliedschaft
in den internationa-
len ORKB-Organi-
sationen der 
INTOSAI und 
EUROSAI bedeutete
für die Rechenkam-
mer der Ukraine die
Einbindung in ein
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und gezieltes 
System des 
Berufsaustausches
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Rechnungsprüfern
internationalen 
Niveaus.
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Die internationalen Kontakte der
Rechenkammer der Urkraine: Eine immer

weitere Entfaltung
VALENTIN SIMONENKO

Präsident der Rechenkammer der Ukraine

Die Erweiterung der internationalen Kontakte wird von der Rechenkammer der Ukrai-
ne als eine der wichtigsten Faktoren angesehen, die zu ihrer Entwicklung dieser In-
stitution beitragen. Während der dreijährigen Existenz der Kammer nahmen ihre Spe-
zialisten an zahlreichen internationalen Seminaren teil, die in Polen, Ungarn der
Russischen Föderation stattfanden und sich auf die Problematik der Rechnungsprü-
fung und Kontrolle konzentrierten. Es wurden ebenfalls Arbeitsbesuche in den USA,
Frankreich, Bulgarien, Ungarn, Polen, der Russischen Föderation und Moldawien ab-
gestattet, zwecks Partizipierung in der wertvollen Erfahrung dieser Länder, die für die
junge Oberste Rechnungskontrollbehörde der Ukraine wertvoll sind.

Die Erweiterung der internationalen
Kontakte wird von der Rechenkammer der
Ukraine als eine der wichtigsten Faktoren
angesehen, die zu ihrer Entwicklung dieser
Institution beitragen. Während der drei-
jährigen Existenz der Kammer nahmen ihre
Spezialisten an zahlreichen internationalen
Seminaren teil, die in Polen, Ungarn der
Russischen Föderation stattfanden und sich
auf die Problematik der Rechnungsprüfung
und Kontrolle konzentrierten. Es wurden
ebenfalls Arbeitsbesuche in den USA,
Frankreich, Bulgarien, Ungarn, Polen, der
Russischen Föderation und Moldawien ab-
gestattet zwecks Partizipierung in der wert-
vollen Erfahrung dieser Länder, die für die
junge Oberste Rechnungskontrollbehörde
der Ukraine wertvoll sind.

Die ukrainische Rechenkammer hat
sich bei der Organisation der Anknüpfung
von Arbeitsbeziehungen mit den Obersten

Rechnungskontrollbehörden von Frank-
reich, Bulgarien, der Russischen Föderati-
on, Lettland, Litauen und Moldawien
grosse Mühe gegeben. Diese Beziehungen
erlauben uns die Zusammenarbeit auszu-
bauen, Berufserfahrungen auszutauschen
und das Personal auszubilden.

Die Mitgliedschaft in den internationa-
len ORKB-Organisationen der INTOSAI
und EUROSAI bedeutete für die Rechen-
kammer der Ukraine die Einbindung in ein
gut koordiniertes und gezieltes System des
Berufsaustausches zwischen Rechnungs-
prüfern internationalen Niveaus. Seit An-
beginn wird die ukrainische Rechenkam-
mer von den Präsidien der INTOSAI und
EUROSAI unterstützt, sowie auch von den
kollegierten Rechnungsprüfungsorganen
einer grossen Anzahl von Ländern. Wir ha-
ben Kontakte mit den Koordinatoren der
internationalen technischen Hilfsprogram-



me und den Vertretern der ausländischen
Organisationen in der Ukraine hergestellt,
konkret mit den Leitern der Programme
TACIS der Europäischen Union und dem
Entwicklungshilfeprogramm der UNO.
Mit diesen haben wir Abkommen für die
Unterstützung bei der Ausbildung von An-
gestellten der Kammer sowie auch für Be-
ratung und Information abgeschlossen.

Leonid Kuchma, Präsident der Ukraine
hat anlässlich seines kürzlichen Besuches
in der Kammer eine sehr positive Bewer-
tung über den Beitrag dieser Institution zu
Themen wie der Haushaltskontrolle und
die wirksame Gebarung der öffentlichen
Mittel abgegeben.

Ausgehend von der Erfahrung anderer
Länder, arbeitet die ukrainische Rechen-
kammer an einem Informations- und Ana-
lysesystem für die Kontrolle der Voll-
streckung des Staatshaushalts. Hierzu
basieren wir uns nicht nur ausschliesslich
auf die internationale Praxis, sondern wir
verwenden auch die einheimischen techni-
schen Neuerungen. Das von der Kammer
gegenwärtig benutzte automatisierte Infor-
matiksystem gibt unseren Technikern die
Möglichkeit, schnell und effizient grosse
Informationsblöcke zu prozessieren, die
mit Gutachtertätigkeiten, Analysen und
Rechnungsprüfung von Posten zusammen-
hängen und sie sind somit befähigt, sehr
komplizierte wirtschaftliche Probleme zu
lösen. Dieses System, das abgesehen da-
von, dass es ein Analyseninstrument des
Haushaltprozesses ist, ist ebenfalls eine
Garantie für die Transparenz, die Glasnost
der Staatshaushaltspolitik. Die Rechen-
kammer der Ukraine hat innerhalb des be-
reits genannten Rahmens des Informati-
ons- und Analysesystems eine Technologie
für die die Sammlung, Abspeicherung und
systematische Konservierung von operati-
ver wirtschaftlicher, finanzieller, statisti-
scher sozialpolitischer Information bis zu
950 Gigabytes erstellt und implantiert.
Diese Technologie passt sich voll und ganz
dem modernen technischen Standard und
der internationalen Normen an, sowie 
auch den Normen, die das Urheberrecht
regulieren.

Obwohl ein allgemeiner juristischer
Rahmen besteht, auf den sich die Aktivitä-
ten der ukrainischen Rechenkammer be-
gründen, ist dieser zur Klärung der Verant-
wortungen für die Nichterfüllung nicht
ausreichend. Gegenwärtig können wir

nicht direkt der Justiz diejenigen Personen
zur Verfügung stellen, die sich weigern,
die von der Kammer geforderte Informa-
tion beizubringen. Ich habe nicht einmal die
Befugnisse, verwaltungsrechtliche Mass-
nahmen anzuwenden. Abgesehen von der
Gerichtsgewalt gewährt die ukrainische
Gesetzgebung diese Kompetenzen nur ei-
ner reduzierten Gruppe der sogenannten
“faktischen Gewalten”, wie dem Innenmi-
nisterium und dem Staatssicherheitsdienst.

Wenn die Rechnungsprüfer der Kam-
mer Protokolle über Verwaltungsfehler er-
stellen und Anzeige bei den Gerichten er-
statten könnten, müssten wir nicht um
Information bitten, wie es jetzt der Fall ist.
Bei Verweigerung können wir über den
Verstoss ein Protokoll erstellen und dieses
dem Gericht zur Verfügung stellen, damit
es über die Strafe befindet, die verhängt
werden kann. Gegenwärtig arbeitet die
Rechenkammer der Ukraine dahingehend,
dass eine Gesetzesvorlage verabschiedet
wird, die uns diese Befugnisse zuerken-
nen. 

Es existiert noch ein anderes ungelö-
stes Problem, dass sich auf die Kammer
auswirkt, und dieses ist das Problem der
Wiedergutmachung der dem Staatshaus-
halt zugefügten Schäden. So legte die Re-
chenkammer während der Periode von
1997 bis 1999 der Staatsanwaltschaft 25
Rechnungsprüfungsberichte über einen
Betrag von 200 Millionen Grivnas vor. Die
Staatsanwaltschaft präsentierte jedoch nur
Klagen für 4,5 Millionen, was nur 2,5%
der gesamten Verstösse darstellt. Dies be-
deutet, dass das System, dass der Staatsan-
waltschaft die Hauptrolle in der Rückge-
winnung der öffentlichen veruntreuten
Mittel gab, nicht durchschlagend ist. In
Bezug auf diesen Aspekt hat der Oberste
Rat der Ukraine bereits in erster Lesung
eine Reihe von Anträgen gestellt, die die
Zuständigkeit der Rechenkammer radikal
ändern werden.

Die Mehrheit der Rechenkammern an-
derer Länder würde in diesen Beispielen
keine Neuheit sehen. Für die Rechenkam-
mer der Ukraine ist jedoch das Ergreifen
jeder juristischen regulierenden Massnah-
me, die sich auf ihre Aktivitäten auswirkt,
die Erreichung eines Ziels auf dem Weg
zur Perfektionierung der Kontrolle der
Gebarung der öffentlichen Mittel.

Ausgehend von
der Erfahrung
anderer Länder,
arbeitet die
ukrainische
Rechenkammer
an einem
Informations-
und
Analysesystem
für die
Kontrolle der
Vollstreckung
des
Staatshaushalts.

Es existiert
noch ein
anderes
ungelöstes
Problem, dass
sich auf die
Kammer
auswirkt, und
dieses ist das
Problem der
Wiedergutma-
chung der dem
Staatshaushalt
zugefügten
Schäden.

EUROPÄISCHE ORGANISATION DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

36

E U R S A IBERICHTE UND STUDIENNr. 7 - 2000



Die Datenbank der Kammer wird dank
der fruchtbringenden Arbeit unserer aus-
ländischen Freunde laufend mit Doku-
menten gesetzlichen Charakters und Me-
thodologien bereichert. 

Die Information, die wir auf elektroni-
schem Datenträger von der Nationalbank,
dem Wirtschaftsministerium, dem Schatz-
amt, den Ministerien und Behörden erhal-
ten sowie auch von privaten Organisatio-
nen und Körperschaften, werden auf die
134 Arbeitsstationen der Kammer verteilt,
in Abhängigkeit von der Zuständigkeit ei-
nes jeden Angestellten.

Im Januar 2000 eröffnete die Han-
delskammer der Ukraine ihre Webseite
(www.acrada.gov.ua), die die Bürger über
die Vollstreckung des Staatshaushalts und
über die Arbeit der ORKB der Ukraine in-
formiert. Dieses ist ein Schritt weiter in
der Intensivierung unserer Kommunika-
tion mit anderen Rechnungshöfen sowie in
der Verstärkung der wachsenden berufli-
chen Verbindungen, die uns mit den Rech-
nungsprüfern der Ukraine und unseren
Kollegen anderer Länder verbinden.

Unsere Beziehungen mit den Rech-
nungsprüfern unseres Nachbarlands Polen
sind traditionsgemäss sehr eng. Eines der
ersten Besuche des Präsidenten der Re-
chenkammer der Ukraine fand auf Einla-
dung von Herrn Janusz Wojciechowski,
Präsident der Obersten Rechnungskon-
trollbehörde von Polen in Polen statt. Auch
wurde eines der ersten Abkommen über
Zusammenarbeit mit unserem polnischen
Kollegen unterzeichnet. Im Rahmen dieses
Abkommens, dessen Inhalt ständig erneu-
ert wird, führen wir den Austausch von
Techniken und Informationen durch.

Ein gegenseitiges Interesse veranlasste
uns zur Anknüpfung von Freundschaftsbe-
ziehungen und beruflicher Zusammenar-
beit mit dem Rechnungshof von Bulgarien.
Während der Unterredung mit dem Präsi-
denten dieses Rechnungshofes drückte er
den Wunsch aus, Information, Methodolo-
gien, Erfahrung, Prüfungsaktivitäten aus-
zutauschen und sogar gekreuzte Rech-
nungsprüfungen vorzunehmen. Er
interessierte sich insbesondere für den Vor-
schlag der Zusammenarbeit im Rahmen
der Mitgliedsländer der Parlamentarischen
Versammlung der Wirtschaftsgemeinschaft
des Schwarzen Meeres. Der Vorschlag für
Zusammenarbeit, den wir mit dem bulgari-

schen Rechnungshof unterzeichneten, er-
laubt uns Techniken, Erfahrung und Infor-
mation auszutauschen. Der Besuch in Bul-
garien der Delegation der Rechenkammer
der Ukraine, angeführt von dem Sekretär
der Kammer, Herrn B. Khropatiy, der im
Juni 2000 stattfand, verlief freundschaft-
lich und harmonisch. Gegenwärtig erstellt
die ukrainische Rechenkammer die ver-
schiedenen Klauseln dieses Abkommens,
dass unserer Ansicht nach eine gute Zu-
kunft hat.

Unsere Agenda für Aktivitäten mit un-
seren ausländischen Kollegen ist jetzt voll-
er als in den vorhergehenden Jahren. Es
wurden sehr enge Beziehungen mit der
ORKB von Schweden (RRV) hergestellt.
Im Februar 2000 und mit Hilfe der Vertre-
terin des schwedischen Nationalen Insti-
tuts der Staatsverwaltung (SIPU) in der
Ukraine, Frau K. Falander, veranstaltete
die Rechnungskammer der Ukraine ein
Seminar unter dem Thema: “Bewertung
der Wirksamkeit der öffentlichen Rech-
nungsprüfung. Schwedisches Rechnungs-
prüfungsmodell” mit Beteiligung an die-
sem der Rechnungsprüfungsdirektoren der
schwedischen ORKB, Herren N. Anqlerud
und G. Arnell und Mitglieder einer Bera-
tergruppe, die in der Verwaltungsreform
der Ukraine mitarbeiten. Ihr Entwick-
lungshilfeprogramm in unserem Land
räumt der Rechenkammer einen wichtigen
Platz ein, der ihrer Meinung nach zur Ver-
waltungsreform beitragen kann und muss,
die in der Ukraine durchgeführt wird.

Die schwedischen Spezialisten, immer
besorgt um die praktischen Resultate des
Seminars, begannen ihre Arbeit mit einem
Studium der Aktivitäten der Rechenkam-
mer der Ukraine und später informierten
sie die Zuhörer über die Aktivitäten und
Zuständigkeiten der schwedischen ORKB;
sie stellten uns ihre Erfahrung auf dem
Gebiet der Kontrolle und Analyse der Ein-
nahmen und Ausgaben des Staatshaushalts
zur Verfügung und gaben ihren ukraini-
schen Kollegen praktische Ratschläge.

Die Spezialisten der Rechenkammer
der Ukraine nahmen an einem Ausbil-
dungskursus unter dem Titel “Bewertung
des Funktionierens der öffentlichen Orga-
nisationen” teil, der von der schwedischen
ORKB und der SIPU in Kiew im März
2000 abgehalten und in den Monaten Mai
und Juni des gleichen Jahres in Schweden
fortgesetzt wurde. Frau Inga-Britta Ahleni-

Für die
Rechenkammer
der Ukraine ist
jedoch das
Ergreifen jeder
juristischen
regulierenden
Massnahme, die
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Aktivitäten
auswirkt, die
Erreichung
eines Ziels auf
dem Weg zur
Perfektionierung
der Kontrolle
der Gebarung
der öffentlichen
Mittel.
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us, Generalrechnungsprüferin von Schwe-
den und Präsidentin des Ausschusses der
INTOSAI für die Rechnungsprüfungsnor-
men stellte der Rechenkammer der Ukrai-
ne ein jüngeres Mitglied dieses Ausschus-
ses zur Verfügung, sowie auch zahlreiche
Daten für das Studium und die Anwendung
in der Kammer.

Die Aktivitäten der Rechenkammer der
Ukraine innerhalb des Ausschusses der
INTOSAI für Rechnungsprüfungsnormen
begannen ab der Einladung, die von Árpád
Kovacs, Präsident der ORKB von Ungarn
und des Ausschusses der INTOSAI für die
Normen der internen Kontrolle erging, da-
mit ein Vertreter der Kammer an der II. In-
ternationalen Konferenz der INTOSAI im
Mai 2000 in Budapest teilnehmen konnte.

Unsere fruchtbringende Zusammenar-
beit mit der Rechnungsprüfungsgeneraldi-
rektion (GAO) und der Direktion für tech-
nische Unterstützung des Schatzamtes der
USA wird weiter ausgebaut. Im März 2000,
wurden zusammen mit diesen Institutionen
und im Rahmen unseres Zusammenarbeits-
abkommens in der Rechenkammer der
Ukraine eine Reihe von Seminaren abge-
halten, die das Thema “Durchführbarkeit
und Analyse des Haushalts” zum Gegen-
stand hatten, an denen auch Herr V. Zafra,
permanenter Vertreter für die Haushaltsan-
gelegenheiten in der Ukraine teilnahm.

Im Juli 2000 wurde in der Rechenkam-
mer der Ukraine das Seminar “Rechnungs-
prüfung der Programme der öffentlichen
Entwicklungshilfe für die Landwirtschaft”
mit Beteiligung der Herren Wolden und D.
Jones, Spezialisten im Studium der Pro-
bleme des Agrarsektors in den USA abge-
halten. Es wurde Themen in Verbindung
mit den Entwicklungshilfeprogrammen
für landwirtschaftliche Produkte in den
USA debattiert und deren mögliche Ein-
führung in der Ukraine. Man erstellte ei-
nen Rechnungsprüfungsplan, der sich auf
das Management der öffentlichen Mittel
konzentriert, die für landwirtschaftliche
Produkte der Ukraine bestimmt sind,
zwecks Kompensierung der Benutzung
von Krediten der Privatbanken, die land-
wirtschaftliche Aktivitäten finanziert hat-
ten. Die Präsentierung dieses Projekts war
das Resultat dieses Seminars.

Im Juni 2000 besuchte eine Gruppe der
Rechenkammer der Ukraine, angeführt

von ihrem Präsidenten, Herrn Valentin Si-
monenko Moskau auf Einladung von
Herrn Serguey Stepashin hin, Präsident
der Rechenkammer der Russischen Föde-
ration. Der Besuch der ukrainischen Dele-
gation hatte einen konstruktiven Charakter
und entsprach den Interessen beider Län-
der bezüglich des Studiums der Aspekte
der Finanzrechnungsprüfung, die Rolle
der ukrainischen und russischen Rechen-
kammer in beiden Gesellschaften und ihre
Rolle im System der öffentlichen Gewal-
ten. Die Mitglieder der ukrainischen Dele-
gation hatten die Möglichkeit, eine Reihe
von speziellen Methoden und Verfahren
kennenzulernen und zu assimilieren, die
die Kammer der Russischen Föderation
benutzt. Das wichtigste war, dass aufgrund
dieses Besuchs der entscheidende Schritt
in der Durchführung des Abkommens zwi-
schen den beiden Institutionen gemacht,
und dass der Kalender für eine zukünftige
Zusammenarbeit erstellt wurde. Im Ver-
lauf eines aufrichtigen Dialogs informier-
ten wir unsere russischen Kollegen über
die Arbeitsprinzipien, die in der Rechen-
kammer der Ukraine angewandt werden.

Zwecks engerer Verknüpfung und Ent-
wicklung der freundschaftlichen und be-
ruflichen Beziehungen zwischen der Re-
chenkammern von Russland und der
Ukraine unterzeichneten ihre Präsidenten
ein Protokoll der gemeinsamen Aktivitä-
ten, dass die Verstärkung der Finanzdiszi-
plin auf gemeinsamen Gebieten zum Ziel
hat. Dieses Dokument eröffnet eine wich-
tige Etappe in der Vollstreckung des Ab-
kommens, dass zwei gute Nachbarn ver-
eint.

Die Rechenkammer der Ukraine arbei-
tet in fortlaufender Form mit den Vertretern
der UNO, der Europäischen Kommission
und anderen internationalen Organisatio-
nen mit Sitz in der Ukraine zusammen und
erstellt gemeinsame Durchführungsprojek-
te. Die ukrainischen Rechnungsprüfer
machten die ersten Schritte zur Anbahnung
von persönlichen und beruflichen Kontak-
ten mit ihren Kollegen in Indien und China.
Mit diesen Ländern vereint uns ein gegen-
seitiges Interesse des beruflichen Aus-
tauschs. Der internationale Kontakthori-
zont der Rechenkammer der Ukraine, eine
der jüngsten ORKB der Welt, erweitert
sich von Tag zu Tag.
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In der
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Der Rechnungshof vom 
Grossherzogtum Luxemburg

Die Kontrolle des Rechnungshofes bezieht sich auf die Wirtschaftlichkeit, dass heisst,
auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Haushaltsvollstreckung, er
kann sich jedoch nicht über die Zweckmässigkeit der Auslagen aussprechen. In einem
demokratischen Staat hängt die Zweckmässigkeit der Auslagen von verschiedenen
politischen von den Bürgern ausgeführten Wahlen und deren Vertreter im Parlament
ab. Nur diese haben das Recht, über die Zweckmässigkeit, dass heisst, über das Er-
fordernis und sogar über die Nützlichkeit der Auslagen zu bestimmen.

Die ehemalige Rechenkammer, die
1840 aufgrund eines Königlichen Dekrets
gegründet wurde, kontrollierte alle Finanz-
operationen des Staats und hatte zu diesem
Zweck die Befugnis, Kostenliquidationen
nicht zu akzeptieren. So nahm sie eine vor-
herige Rechnungsprüfung der Staatsko-
sten (System der Überprüfung der Zah-
lungsanweisungen) vor und prüfte die
Dokumentation vor der Bezahlung jedoch
nach der Verpflichtung auf Rechts- und
Ordnungsmässigkeit.

Die eigentliche Wirksamkeit des Sy-
stems einer vorherigen Rechnungsprüfung
sieht sich in dem Moment bedroht, in dem
keine systematische Kontrolle der Kosten-
verbindlichkeit ausgeübt wird. Anderer-
seits und mittels der vorherigen Überprü-
fung der Zahlungsanweisungen bindet
sich die Rechenkammer in eine jede Aus-
gabe des Staates ein und demzufolge kann
der Rechnungsprüfer keine globalen nach-
gängigen qualitativen Bemerkungen über
die ordnungsgemässe Gebarung der öf-
fentlichen Mittel machen.

In der Ausübung ihrer Mission hing die
ehemalige Rechenkammer in relativer Art
und Weise von der Exekutive ab. Sie war
direkt in die “interne” Kontrolle der Fi-
nanztransaktionen des Staates eingebun-
den und hing sowohl bezüglich der Zur-
verfügungstellung der Haushaltsmittel als
auch bezüglich der Personalauswahl von
der Regierung ab.

Derart enge Beziehungen zwischen
dem Rechnungsprüfer und dem Geprüften
war daher ein Hindernis für die Ausübung
einer qualitativen Kontrolle der Gesamt-
heit der Finanztransaktionen des Staates,
wie sie in der Mehrheit der Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union vorgenom-
men wird und daher überträgt das neue
Gesetz vom 8. Juni 1999 dem Rechnungs-
hof eine externe Kontrolle, die sich jetzt
nicht nur auf die Ordnungs- und Rechts-
mässigkeit der Auslagen bezieht, sondern
auch auf die ordnungsgemässe Gebarung
der öffentlichen Mittel.

Die Kontrolle des Rechnungshofes be-
zieht sich also auf die Wirtschaftlichkeit,
dass heisst auf die Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Wirksamkeit der Haus-
haltsvollstreckung, er kann sich jedoch
nicht über die Zweckmässigkeit der Ausla-
gen aussprechen. In einem demokrati-
schen Staat hängt die Zweckmässigkeit
der Auslagen von verschiedenen politi-
schen von den Bürgern ausgeführten
Wahlen und deren Vertreter im Parlament
ab. Nur diese haben das Recht, über die
Zweckmässigkeit, dass heisst, über das Er-
fordernis und sogar über die Nützlichkeit
der Auslagen zu bestimmen.

Diese Reform bedurfte jedoch ihrer-
seits wesentlicher Änderungen bezüglich
der internen Kontrolle, die in den ver-
schiedenen Ministerien durchgeführt wer-
den und insbesondere benötigte sie die
Einführung einer effizienten Kontrolle so-
wie die Prüfungsbefugnis der Auslagen
sowohl in der Phase der Verpflichtung als
auch in derjenigen der Zahlung. Die klare
Unterscheidung zwischen der internen Fi-
nanzkontrolle einerseits – deren Organisa-
tion und Ausführung der Regierung oblag
– und der externen Finanzkontrolle ande-
rerseits – die der Rechnungshof durch-
führen muss - war wesentlich, um in dem
System der Finanzgebarung der öffentli-
chen Hand ein Gesamtkonzept der 



Prüfungsfunktion in die Realität umzuset-
zen, dass genau die internen Kontrollen
und Inspektionssysteme einerseits und 
die dem Rechnungshof aufgetragenen ex-
ternen Kontrolle andererseits berücksich-
tigt.

2. STATUT, ZUSAMMENSETZUNG
UND ABLAUF DES
RECHNUNGSHOFS 

Der durch den Artikel 105 der Verfas-
sung, abgeändert im Jahr 1999, gegründe-
te Rechnungshof ist in Übereinstimmung
mit dem Ausführungsgesetz vom 8. Juni
1999 organisiert und übt seine Funktionen
entsprechend diesem Gesetz aus.

Der Rechnungshof besteht aus fünf
Mitgliedern: Einem Präsidenten, einem
Vizepräsidenten und drei Beisitzern.

Der Grossherzog ernennt die Mitglie-
der des Rechnungshofes aus der Mitte
qualifizierter Kandidaten, die das Abge-
ordnetenhaus für das freie Amt präsentiert.
Die Mitglieder des Rechnungshofs werden
für eine Amtszeit von sechs Jahren er-
nannt. Diese Ernennungen sind erneuer-
bar.

Die Mitglieder des Rechnungshofs
können keine anderen öffentlichen Funk-
tionen ausüben, oder für diese gewählt
werden und sie können ebenfalls nicht di-
rekt oder indirekt an Unternehmen, Er-
bringungen oder Geschäften beteiligt sein,
dessen Interessen denen des Staates entge-
genwirken.

Der Rechnungshof fasst seine Be-
schlüsse kollegiert. Er verabschiedet mit
Stimmenmehrheit der Mitglieder des Ar-
beitsprogramms den jährlichen Gesamtbe-
richt, spezielle Berichte, die internen Nor-
men für die Vollstreckung des Haushalts,
die Kostenvoraussehungen sowie auch sei-
ne interne Regulierung. Alle anderen Be-
schlüsse dieses kollegierten Organs wer-
den mit Stimmenmehrheit der in der
Versammlung des Rechnungshofs anwe-
senden Mitglieder gefasst. Hierzu müssen
mindestens drei Mitglieder anwesend sein.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Präsidenten.

Die vom Rechnungshof adoptierte in-
terne Regulierung wird von dem Abgeord-
netenhaus gebilligt.

3. DAS PERSONAL DES
RECHNUNGSHOFS

Bei der Ausübung ihrer Funktionen
werden die Mitglieder des Rechnungshofs
von ca. vierzig Agenten der höheren, mitt-
leren oder unteren staatlichen Berufslauf-
bahn unterstützt. Die Personalauswahl wird
innerhalb der Grenzen des Organigramms
und des Rahmens des vom Abgeordneten-
haus gebilligten Personals getroffen.

Der Rechnungshof kann ebenfalls ex-
terne Experten zu Rate ziehen, die unter
der Autorität und Verpflichtung des Rech-
nungshofs arbeiten.

4. FINANZIELLE AUSSTATTUNG
DES RECHNUNGSHOFS

Der Einnahmen- und Ausgabenhaus-
halt des Staates stellt jährlich die in Über-
einstimmung mit den vom Rechnungshof
gemachten Voraussehungen für den Hof
zur Verfügung stehenden Mittel bereit.

Diese Mittelverfügung garantiert die
Unabhängigkeit des Rechnungshofs be-
züglich der Exekutive, deren Haushalt der
Rechnungshof prüft. Bei Festlegung der fi-
nanziellen Ausstattung der Rechnungshofs
kann das Abgeordnetenhaus darüber wa-
chen, dass der Rechnungshof über ausrei-
chende Mittel verfügt.

Die Rechnungsführung des Rech-
nungshofs wird jährlich in Übereinstim-
mung mit den Modalitäten durchgeführt,
die vom Abgeordnetenhaus festgelegt
wird. Die Abwicklung der Rechnungs-
führung des Rechnungshofs wird zusam-
men mit denjenigen des Abgeordneten-
hauses vorgenommen.

5. RECHNUNGSPRÜFUNGSBEREI-
CHE DES RECHNUNGSHOFES

Der Hof prüft die Gebarung der Orga-
ne, Verwaltungen und Leistungen des
Staates.

Der Rechnungshof ist ebenfalls für die
Prüfung der öffentlichen juristischen Per-
sonen zuständig, immer wenn diese keiner
anderen vom Gesetz vorgesehenen Finanz-
kontrolle unterliegen.

Die öffentlichen, juristischen Personen
die privaten natürlichen und juristischen

Der
Rechnungshof
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EUROPÄISCHE ORGANISATION DER OBERSTEN RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDEN

40

E U R S A IBERICHTE UND STUDIENNr. 7 - 2000



Personen, die Begünstigten von öffentli-
chen, zu einem bestimmten Zweck dienen-
den Finanzhilfen können sich der Kontrolle
des Rechnungshofs zwecks Überprüfung,
ob diese öffentlichen Mittel für die vorgese-
henen Zwecke verwendet wurden, unterzie-
hen.

6. PRÜFVERFAHREN DES
RECHNUNGSHOFS

Der Rechnungshof prüft nachgängig,
dass heisst, nach Übernahme der Ver-
pflichtung und Vornahme der Zahlung, die
Rechtsmässigkeit und Ordnungsmässig-
keit der Einnahmen und Ausgaben, sowie
auch die ordnungsgemässe Finanzgeba-
rung der öffentlichen Mittel.

Der Hof entscheidet das Datum und
die Kontrollmethoden, ob diese in situ
oder nicht ausgeführt wird. Diese werden
durch die hiermit beauftragten Agenten
durchgeführt und der Hof fasst alle zur
Geheimhaltung seiner Auffindungen erfor-
derlichen Massnahmen.

Jedes Dokument oder Information, die
der Hof für die Erfüllung seiner Mission
für erforderlich hält, wird ihm auf seine
Forderung hin zur Verfügung gestellt,
einschliesslich diejenigen der internen Fi-
nanzkontrolle, die in jedem Ministerium
vorgängig durchgeführt wird, dass heisst,
vor der Verpflichtung und/oder Zahlung
der entsprechenden Kosten.

Jeder Vertreter, Verwalter, Agent oder
Beamte der Rechnungskontrollbehörden
und auch, sollte die Kontrolle dieses erfor-
derlich machen, jeder Vertreter oder Agent
des Staates, jeder Verwalter von öffentli-
chen Mitteln oder Mitglied des Inspekti-
ons- und Rechnungsprüferkörpers, deren
Anhörung vom Hof für erforderlich gehal-
ten wird, ist verpflichtet, der Vorladung
des Rechnungshofes zu folgen,

Die für die Finanzen verantwortlichen
Personen sowie auch die internen Prüfer
oder die Prüfer der Rechnungsprüfungsfir-
men der Rechnungskontrollbehörden wer-
den angesichts der vom Hof beauftragten
Agenten bei den Nachforschungen, die
diese innerhalb der Nachforschungen an-
stellen, vom Berufsgeheimnis befreit.

Die Auffindungen der Rechnungsprü-
fung des Rechnungshofs sind Gegenstand
eines Kontrastes mit den Geprüften. Die-

ses Verfahren erfolgt schriftlich. Der
Rechnungshof teilt die Auffindungen der
Rechnungsprüfung dem zuständigen Mi-
nister mit, damit dieser seinen Bericht in
einer vom Hof festgelegten Zeit vorlegt.

Der Rechnungshof teilt den Verant-
wortlichen der geprüften Körperschaft so-
fort mit, welchen Verfahrensweg die Re-
sultate der Prüfung durchlaufen. Wenn er
glaubt, dass ein Umstand oder eine Situa-
tion, von der er Kenntnis erhalten hat, An-
lass zu strafrechtlichen Massnahmen oder
einem Disziplinarverfahren gibt, infor-
miert er das Abgeordnetenhaus und alle
andere interessierten Instanzen.

7. DIE BERICHTE DES
RECHNUNGSHOFES

Der Rechnungshof erstellt jedes Jahr
einen allgemeinen Bericht über die Geset-
zesvorlage des Staatshaushalts des vorher-
gehenden Geschäftsjahrs. Dieser Bericht
wird dem Abgeordnetenhaus überstellt,
begleitet von den Vorbringungen der Re-
gierung oder des betroffenen Organismus-
ses.

Der Rechnungshof kann ausserdem zu
jedem Zeitpunkt auf Forderung des Abge-
ordnetenhauses oder auf eigene Initiative
seine Bemerkungen über konkrete Aspek-
te der Finanzgebarung in Sonderberichten
vorlegen. Diese Berichte informieren über
die Auffindungen der Rechnungsprüfun-
gen, die sich über mehrere Geschäftsjahre
hinziehen können. Die Berichte werden
dem Abgeordnetenhaus überstellt, beglei-
tet, sollte dies erforderlich sein, von den
Vorbringungen der Regierung oder des be-
troffenen Organismusses.

In seinen Berichten hebt der Hof insbe-
sondere folgendes hervor:

– Die Übereinstimmung der in dem
Vollstreckungskonto des Haushalts gebuch-
ten Beträge mit dem Vermögensbericht des
Staates, die in den Büchern gebucht sind,
sowie der Ordnungsmässigkeitsbeleg der
geprüften Einnahmen und Auslagen;

– die relevanten Fälle, in denen nicht
die Haushaltsnormen und die Prinzipien
der ordnungsmässigen Gebarung befolgt
wurden;

– die hauptsächlichen Auffindungen
der Prüfung der öffentlichen juristischen

Der
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und/oder privaten Personen, die Begün-
stigte von öffentlichen Unterstützungsmit-
teln sind;

– die Erfahrungen, die aus den Mass-
nahmen gezogen werden können und die
für die Zukunft empfohlen werden.

Abschliessend sei bemerkt, dass der
Rechnungshof von dem Abgeordneten-

haus über diejenigen Vorschläge oder Ge-
setzesvorlagen konsultiert werden kann,
die eine wesentliche finanzielle Orientie-
rung für das Schatzamt haben, sowie auch
über die Verfügungen des Haushaltsgeset-
zes und Vorschläge oder Gesetzesvorlagen
bezüglich des Staatshaushalts und der ju-
ristischen Personen des öffentlichen
Rechts.

1999 erstellte
die Oberste
Rechnungs-
kontrollbehör-
de von 
Dänemark
(NAOD) neue
Prinzipien 
der “soliden
Gebarung”. 
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Das Management als Teil der Kontrolle 
in den Funktionsprüfungen 

JENS LUND ANDERSEN
Sektionschef Oberste Rechnungskontrollbehörde von Dänemark

Der vorliegende Artikel fasst die Erfahrungen des NAOD bezüglich der Anwendung
der Kriterien einer soliden Gebarung als Teil der Funktionsprüfung zusammen. Der
Artikel bezieht sich ebenfalls auf die Zukunftsperspektiven dieser Art von Kontrollen.

I. EINFÜHRUNG

1999 erstellte die Oberste Rechnungs-
kontrollbehörde von Dänemark (NAOD)
neue Prinzipien der “soliden Gebarung”.
Diese werden als Referenzmodelle bei
Kontrastieren der soliden Gebarung in den
staatlichen Institutionen angewandt. Die
Verwaltung ist durch vier direktive Aufga-
ben und sieben Direktionsprozesse defi-
niert. Dieses sind diejenigen, die der Fest-
stellung der Ziele entsprechen; Planung,
Haushalt, Vollstreckung; Kontrolle der
Gebarung, Vorlage der Rechnungsführung;
Verfolgung, Erstellung von Berichten und
Bewertung. In den Verwaltungsaufgaben
wird die Wirtschaftlichkeitsgebarung, die
Mittelgebarung und die normale Haus-
haltsgebarung eingeschlossen Die Inhalte
der Prozesse und Aufgaben wurden bereits
in der EUROSAI-Zeitschrift Nr. 6, Seiten
30-33, in dem Artikel “Die Prinzipien eines
soliden Finanzmanagements” von Jens
Lund Andersen dargelegt.

Der vorliegende Artikel fasst die Er-
fahrungen des NAOD bezüglich der An-
wendung der Kriterien einer soliden Ge-
barung als Teil der Funktionsprüfung
zusammen. Der Artikel bezieht sich eben-
falls auf die Zukunftsperspektiven dieser
Art von Kontrollen.

II. PRÜFUNGEN DER GEBARUNG
IN DEN JAHREN 1999 UND 2000

Im Jahr 1999 wandte das NAOD die
Prinzipien einer soliden Gebarung als Teil
der Verwaltungsprüfungen in sechs Institu-
tionen an. Im gleichen Jahr wurden drei-
zehn allgemeine Prüfungen durchgeführt;
bei fast der Hälfte wurden diese Prinzipien
angewandt. Es wurden folgende Institutio-
nen geprüft:

• Die Zollbehörden und Steuerverwal-
tung

• Die Dienste der Vollzugsanstalten

• Das Ministerium für soziale Fragen

• Der EU-Verwaltungsrat

• Katasteramt und die Raumplanungs-
dienste

• Der Krankenhausausschuss von Ko-
penhagen

In der Rechnungsprüfung der Steuerver-
waltung und dem Zoll wurde das Examen
mit einer Analyse der Wirtschaftlichkeit der
Gebarung der lokalen Verwaltungsbehörden
vervollständigt. Die Prüfung des Kranken-
hausausschusses von Kopenhagen wurde
mit der Kontrolle der Aktivitäten und der
Finanzlage in der Zeitperiode von 1995-



1998 erweitert. Die anderen vier Prüfun-
gen konzentrierten sich ausschliesslich auf
die Gebarung. Die sechs Institutionen wa-
ren von verschiedener Grösse. Fünf von
ihnen hatten untergeordnete Verwaltungs-
körperschaften mit unabhängigen Haus-
haltsverantwortlichkeiten. Die Prüfung der
Gebarung des Ministeriums für soziale
Fragen hatte einen ausserordentlichen
Charakter, denn sie bezog sich auf die Ge-
samtheit der Gebarung des Ministeriums.
Die anderen fünf Institutionen, die Gegen-
stand der Prüfung waren, hingen von ei-
nem Ministerium ab.

Die Prüfungen richteten sich nur auf
einen kleinen Kreis ausgewählter staatli-
cher Körperschaften, die nicht mit dem
Ziel ausgewählt wurden, die allgemeinen
Linien des Funktionierens der Gebarung in
den staatlichen Institutionen festzulegen.
Einige Prüfungen erfolgten auf Antrag des
Ausschusses der öffentlichen Haushalts-
rechnung. Andere wurden vom NAOD
eingeleitet und stützten sich auf beweis-
kräftige Daten, die die Institutionen aus
der Staatsrechnungsführung erhielten.

Die Prüfungen ergaben, dass sich die
Gebarung im Prinzip den in diesem Be-
reich bestehenden Normen und Orientatio-
nen anpassten. Das System der Mittelzu-
weisung funktionierte korrekt und der
Grossteil der Institutionen hatte grosse
Fortschritte in der Einführung des Systems
der Funktionsgebarung gemacht. Der
grösste Teil von ihnen gab dem Qua-
litätsmanagement den Vorrang.

Die Kontrollen ergaben ebenfalls, dass
der Umfang der Funktionsgebarung in den
Institutionen von der Kompliziertheit der
Aufgaben abhing. Die Körperschaften, die
eine weniger komplizierte Struktur hatten,
kamen im Prozess der Anwendung der
Funktionsgebarung weiter als diejenigen,
deren Struktur komplizierter war. Der
grösste Teil der Institutionen waren in der
Lage, ihre Organisation zu verbessern, in-
dem sie die Information in einer ausgegli-
cheneren Form managten. Insbesondere
die Ministerien fühlten das Erfordernis,
die integrale Gebarung unter Berücksichti-
gung der Resultatsberichte der Manage-
mentverträge zu verstärken.

Die geprüften Institutionen unter-
schieden sich in der Grösse und in ihren
Aufgaben und demzufolge waren ihre Di-
rektionserfordernisse unterschiedlich. Un-

geachtet dessen hatte das NAOD jedoch
keine Schwierigkeiten bei der Abwendung
der Prinzipien einer soliden Gebarung.
Der grösste Nachteil bestand darin, dass
die Prüfungen im politischen Bereich und
bei den Kommunikationsmedien keinerlei
Interesse erweckten, oder dieses nur ge-
ring war, obwohl vom Gesichtspunkt der
Rechnungsprüfung aus gesehen diese
über Verwaltungsfragen von grossem so-
zialen Interesse informierten.

Dieses geschah wohl, weil die Prüfun-
gen sehr allgemein waren und die während
der Prüfung festgestellten problematischen
Bereiche nur teilweise behandelt wurden.

III. WIE DIE VERWALTUNG MIT
DER FUNKTIONSPRÜFUNG
VERBUNDEN IST.

Um eine zu umfangreiche Gebarungs-
prüfung zu vermeiden, entschloss sich das
NAOD, die vier Direktionsaufgaben der
soliden Gebarung mit den drei Bereichen
der Funktionsprüfung in Verbindung zu
bringen: Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit. Dieses wird in dem
Schema 1 beschrieben.

Die ordnungsgemässe Haushaltsgeba-
rung beinhaltet die Organisation der Mit-
tel und die in Geldeinheiten gemessene
Produktion – in anderen Worten – die
Aufgaben, die mit der Vollstreckung des
Haushalts und der Vorlage der Rech-
nungsführung verbunden sind. Die Mittel-
gebarung bezieht sich auf die Anwendung
dieser bezüglich der physischen Einhei-
ten, wie das Personal, der elektronische
Datenprozess und die Immobilien. Die
Qualität der ordnungsgemässen Haus-
haltsgebarung und die Mittelgebarung ist
ein wirtschaftlicher Indikator.

In gleicher Weise wirkt sich die Geba-
rungsaktivität auf die Wirtschaftlichkeit
einer Institution aus. So zeigt die Wirt-
schaftlichkeit die Qualität der ordentlichen
Haushaltsgebarung und der Mittel einer-
seits und die Aktivitätsgebarung anderer-
seits auf.

Das Funktionsmanagement zeigt auf,
bis zu welchem Punkt die Ziele der Insti-
tutionen erreicht wurden. In diesem Fall
spiegelt die Wirtschaftlichkeit die Qualität
der Aktivität und des Funktionsmanage-
ments wieder, wo die Analyse Kosten-
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Wirtschaftlichkeit einerseits die Qualität
der ordentlichen Gebarung des Haushalts
und der Mittel aufzeigt und andererseits
die Qualität des Funktionsmanagements.

Mittels der vier Direktionsaufgaben
und den drei traditionellen Postulaten der
Gebarungsprüfung ist es möglich, die
Prinzipien einer soliden Verwaltung in den
Kontrollen der Funktionsprüfung anzu-
wenden. In diesem Sinne ist es logisch, die
Prüfungen der Wirtschaftlichkeit mit der
Kontrolle der direktiven Aufgaben, die zur
Erreichung dieser wichtig sind, zu vervoll-
ständigen.

Das Schema 1  zeigt ebenfalls die Ana-
lyse der Wirtschaftlichkeit und der Kosten-
wirtschaftlichkeit in Bezug auf die vier di-
rektiven Aufgaben. Es scheint klar, dass
diese Prüfungen sich auf alle direktiven
Aufgaben auswirken, von der Anwendung
der Mittel bis zur Erreichung der Ziele.
Dieses bedeutet jedoch nicht, dass diese
immer eine detaillierte Bewertung der vier
Direktionsaufgaben in einer soliden Ver-
waltung beinhalten müssen, sondern es er-
scheint logisch, sich auf diejenigen zu kon-
zentrieren, bei denen in der Direktionskette
in bezug auf Kosten-Wirtschaftlichkeit die
wichtigsten Probleme auftreten.

Das Schema 1 spiegelt ebenfalls wie-
der, dass das NAOD die wichtigen Mana-
gementaufgaben für die gesamte Institu-
tion berücksichtigt. Die professionelle 
Organisation und die Gebarung sind zwei
verschiedene Angelegenheiten. Das profes-
sionelle Management bezieht sich auf die
tägliche Aktivität der Institution einschliess-
lich die Bewertung, ob sie diejenigen
Dienstleistungen erbringt, die die Bürger

benötigen. Bei der Gebarung ist die Erwä-
gung, welche Ziele für eine Institution
wichtig sind und wie diese gemessen wer-
den müssen, nicht das Ziel. Ein Ziel ist je-
doch die Aufzeigung der Grenzen dieser
Ziele und sich zu vergewissern, dass diese
relevant und angebracht sind. Das Manage-
ment wird mittels der Bewertung der Ge-
samtheit der Direktion einer Institution
verwaltet, einschliesslich der Prozess der
Informationsproduktion.

IV. ZENTRALISIERTE UND
DEZENTRALISIERTES
MANAGEMENT

Die Normen einer soliden Verwaltung
sind nicht für die zentralisierten verschie-
denen organisativen Ebenen (Abteilungen
und grössere Körperschaften) oder dezen-
tralisierten (Unterabteilungen, Büros,
usw.) beschrieben. In der “soliden Geba-
rung” sind allgemeine Erwägungen über
die direktiven Erfordernisse auf den ver-
schiedenen Ebenen der Organisation ent-
halten. Ein zukünftiges Entwicklungsfeld
ist der Entwurf dieser Normen.

Auf jeder Organisationsebene sind die
Direktionserfordernisse verschieden. Der
Grund liegt in den verschiedenen Grössen
und Aufgaben der Körperschaften, aber
auch, weil das Management verschiedene
Anreizstrukturen auf den verschiedenen
Ebenen hat. Sollte es möglich sein, eine
Reihe von gemeinschaftlichen Charakteri-
stika für diese Anreize zu erstellen, könnte
die Wichtigkeit der verschiedenen Direk-
tionsinstrumente in den verschiedenen 
Institutionen bewertet werden.

In der “soliden
Gebarung”
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allgemeine 
Erwägungen
über die 
direktiven 
Erfordernisse
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1. Schema. Beziehung der Verwaltung mit der Funktionsprüfung
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Eine Bewertung des Verhaltens des
Managements auf verschiedenen organisa-
tiven Ebenen intensiviert sich immer mehr,
weil das häufigste Direktionsverfahren der
Vertrag, begründet auf der Leistung der
staatlichen Institutionen Dänemarks, ist.
Es werden Verträge zwischen den ver-
schiedenen Ministerien und den Institutio-
nen unterzeichnet, in denen die Grenze der
Mittel und der Produktion und die Lei-
stungsziele beinhaltet sind.

Die auf der Leistung basierten Verträge
beweisen, dass das jüngste Funktionsmana-
gement mehr qualitative politische Aspekte
als finanzielle quantitative beinhaltet. Die
Verträge ohne Ziele für Aktivitäts- und
Wirtschaftlichkeitsebenen schwächen das
Management. Die finanziellen Aspekte
müssen sehr wichtig sein und die Aktivität
der Institution orientieren, denn sonst könn-
te sich eine Nichtausgeglichenheit in der
Aktivität der Institutionen ergeben. Die
Rechnungsprüfung der Verträge bringt eine
Bewertung der Gebarung sowohl in den
Ministerien als auch den Körperschaften
mit sich.

V. DIE INITIATIVEN DES
FINANZMINISTERIUMS IN
DÄNEMARK

In den 80er und 90er Jahren wuchs die
Verwaltung des Staates unter den Postula-
ten, die die Neue Öffentliche Gebarung
genannt wird, angepasst an die dänischen
Voraussetzungen. Ziele, Grenzen und
Funktionsmanagement sind hier die ange-
wandten Prinzipien. Das Finanzministeri-
um hat diese Initiative mittels der Veröf-
fentlichung einer Reihe von Orientierungen
bezüglich der Organisation der Verwaltung
unterstützt.

Die jüngsten Orientierungen des Fi-
nanzministeriums beziehen sich auf den
Management-Ausgleich und die Fragestel-

lung. Es werden Normen und Regeln zur
Organisation dieser aufgestellt. Sie behan-
deln jedoch auch organisative Materien der
Verwaltung, wie das Gleichgewicht zwi-
schen Hierarchie und Markt, Zentralisie-
rung und Dezentralisierung, formalisiertes
und nicht formalisiertes Management,
kurz,-mittel- und langfristiges Manage-
ment und zwischen Stabilität und Dyna-
mismus.

VI. ABSCHLIESSENDE
KOMMENTARE

Die Kontrollen der Gebarung hat den
erwünschten Effekt erzielt – die Institutio-
nen haben sich verbessert. Demzufolge er-
wägt das NAOD keine generellen Prüfun-
gen durchzuführen, wenn alle Direktions-
und Verfahrensaufgaben in einer Institution
geprüft werden. Es wurden jedoch eine ge-
wisse Anzahl von Kontrollen geplant, in
denen die ausgewählten direktiven Aufga-
ben von der Perspektive der Wirtschaftlich-
keit oder Wirksamkeit aus geprüft werden.
Auf diese Weise werden die zukünftigen
Prüfungen der Gebarung besser definiert
und der Gegenstand der Prüfung wird in
ausnahmsweiser Form die eigentliche Ge-
barung sein.

Es existieren ausserdem eine Reihe
von Fragen, die möglicherweise den Rah-
men der zukünftigen Prüfungen verän-
dern. Zum Beispiel: Ist es möglich, eine
Bewertung von konkreten Direktionsauf-
gaben einzuschliessen, wenn die traditio-
nellen Prüfungen in der Wirtschaftlichkeits-
prüfung durchgeführt werden? Macht eine
Bewertung der Anreizstruktur der Organi-
sation die Prüfungen objektiver? und Ist
das Examen der organisativen Struktur der
Gebarung eine Prüfungsaufgabe?. Es
scheint, dass die Voraussehungen einer
grösseren Entwicklung der Gebarung in
den Prüfungen des NAOD günstig sind.

Die Kontrollen
der Gebarung
hat den
erwünschten
Effekt erzielt –
die
Institutionen
haben sich
verbessert.
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